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Bund 2013/1 

Vorbemerkungen 

Vo'rlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 1 26d Abs. I 
Bundes-Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh
mungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfungen getroffen hat. 

Berichtsaufbau 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit I an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs
hof (Kennzeichnung mit 2). die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die all fallige Gegen
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Alle personen bezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts
form gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. 

Der vorl iegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorla ge über 
die Website des Rechnungshofes .. http://www.rechnungshof.gv.at .. ver
fügbar. 
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Pensionsrechte der Bediensteten der Versicherungsanstalt 
für Eisenbahnen und Bergbau _______________ 5 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für  
Fina nzen 

Haftungen des Bundes für Exportförderungen _________ 1 1 9  
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Gesundheit 
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Tabellen- und Abbildungsverzeichnis ____________ 8 
Abkürzungsverzeichnis 10  
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschu tz 

Pensionsrechte der Bediensteten der Versicherungsanstalt 
für Eisenbahnen und Bergbau 
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Prüfungsablauf und -gegenstand _____________ 33 

Allgemeines zur VAEB _________________ 3 5  

Dienstordnungen der Bediensteten der VAEB _________ 43 
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Methode _____________________ 48 

Rechtslagen im Überblick ________________ 50 

Errechnung der Pensionen _______________ 53 

Finanzielle Auswirkungen der bisherigen Reformen, _______ 67 

Finanzielle Auswirkungen der Empfehlungen des RH ______ 82 

Anpassung der Pensionen ________________ 9 1  

Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen _________ 96 

ANHANG A bis J __________________ 99 
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Tabelle 3: Pensionsantritts-Kennzahlen der VAEB  42 

Tabelle 4: Berechnung des Krankenversicherungsbeitrags eines 
EDO-Ang-Pensionisten und fiktiver Vergleich mit 
einem ÖBB-Pensionisten zum Zeitpunkt des Ent-
stehens des Leistungsanspruchs auf die gesetzliche 
ASVG-Pension 62 

Abbildung 2: Dienstgeber(pensions)leistung für einen 
Akademiker, Maturanten bzw. Fachdienst bei 
frühestmöglicher Ruhestandsversetzung nach 
EDO-Ang ohne Abschläge 68 

Abbildung 3 :  Dienstgeber(pensions)leistung, unbegrenzte fiktive 
ASVG- und ASVG/APG-Pension für einen 
Akademiker bei frühestmöglicher Ruhestands-
versetzung nach EDO-Ang ohne Abschläge 69 
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Fachdienstes bei frühestmöglicher Ruhestandsver-
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BB-G 

Absatz 
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AJlgemeines Pensionsgesetz 
Artikel 
AJlgemeines Sozialversicherungsgesetz 

Bundesbahngesetz 
Bundesbahn-Pensionsgesetz 
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BB-PG 
BlgNR Beilage(n) zu den Stenografischen Protokollen des National

rates 
BMASK Bundesministerium für Arbeit, Sozia les und Konsumentenschutz 
bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

d.h. das heißt 
DO.A Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversiche

rungsträgern Österreichs 2005 

DO.B Dienstordnung B für die Ärzte bei den Sozialversicherungsträ
gern Österreichs 2005 

DO.C Dienstordnung C für die Arbeiter bei den Sozialversicherungs
trägern Österreichs 2005 

EDO-Ang Dienstordnung der Verwaltungsangestellten der Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen 

EUR Euro 

f. folgende 
ff. fortfo lgende 

GJ Geburtsjahr 
GP Gesetzgebungsperiode 

HB  Höchstbeitragsgrundlage 

Ld.F. in der Fassung 
inkJ. inklusive 
LV.m. in Verbindung mit 
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LB 
I il. 
11. 

max. 
Mio. 
Mrd. 
mtl. 

Nr. 

ÖBB 

PSB 

rd. 
RH 
RV 

TZ 

u.a. 

VAEB 
VBÄ 
vgl. 
VO 
VZÄ 

Z 
z.B. 

O/o-Punkte 

Letztbezug 
l itera (Buchstabe) 
laut 

maximal 
Million(en) 
Mill iarde(n) 
monatlich 

Nummer 

Österreichische Bundesbahnen 

Pensi 0 nssicheru ngsbei trag 

rund 
Rechnungshof 
Regierungsvorlage 

Textzahl(en) 

unter anderem 

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
Vollbeschäftigungsäquivalente 
vergleiche 
Verordnung 
Vollzei täqu iva lente 

Ziffer 
zum Beispiel 

Prozentpunkte 

1 1  
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Glossar 

Nachfolgend werden Begri ffe des Pensionsrechts der Bundesbeamten, des 
ASVG und der Dienstordnung(spension) der VAEB-Bediensteten (EDO-Ang) 
erläutert; ist bei einem Begriff in Klammer "Bund", .ASVG " oder "EDO-Ang" 
angeführt, so bezieht sich dieser Begriff ausschließlich auf diese Rechtslage. 

Abschläge 

Bei einer Ruhestandsversetzung vor einem festgelegten "Normpensionsal
ter" wird im Bund die Bemessungsgrundlage durch Abschlagsprozentpunkte 
reduziert, im ASVG die Leistung um einen Prozentsatz gekürzt und in der 
EDO-Ang der Ruhebezug um einen Prozentsatz reduziert. 

Alterspension 

Diese fällt bei Pensionsantritt mit Ablauf des Monats (Jahres) an, in dem 
das 65. Lebensjahr vollendet wird. 

Aufwertungsfaktor 

Bei der Durchrechnung werden die Bezüge (Beitragsgrundlagen) durch den 
Aufwertungsfaktor (in Orientierung am Verbraucherpreisindex) aufgewertet. 

Aufwertungszahl 

Beim Pensionskonto werden die Beitragsgrundlagen mittels der Aufwer
tungszahl aufgewertet. 

Bemessungsgrundlage (ASVG) 

Darunter wird das Bezugsäquivalent, das dem Durchschnitt der aufgewer
teten höchsten Monatsbezüge entspricht, verstanden. 

Bund 2013/1 
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Bund 2013/1  

Berufsunfahigkeit bzw. I nvalidität (ASVG) 

Die Arbeitsfahigkeit des Angestellten bzw. des Arbeiters in einem erlernten 
Beruf ist in Folge seines körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger 
als die Hälfte derjenigen eines gesunden Versicherten von ähnl icher Aus
bildung und gleichwertigen Kenntn issen und Fähigkeiten herabgesunken. 

Biennalsprung 

Der Biennalsprung ist die alle zwei Jahre vorgesehene Vorrückung um eine 
Gehaltsstufe. 

Deckelung 

Unter Deckelung wird die Verlustbegrenzung gegenüber dem Ergebnis einer 
Pensionsberechnung auf Grundlage einer älteren gesetzlichen Regelung 
verstanden. Mit der Höhe des Prozentsatzes des Deckels steigt der Einspa
ru ngseffek t. 

Dienstgeber-Pensionsbeitrag 

Dies ist der vom Dienstgeber in der Aktivzeit des Dienstnehmers zu leis
tende Pensionsbeitrag. 

Dienstnehmer-Pensionsbeitrag 

Dies ist der vom Dienstnehmer in der Aktivzeit zu leistende Pensionsbeitrag. 

Dienstunfahigkeit (Bund) 

Der Beamte ist auf Dauer nicht in der Lage. seine für den Dienst erforder
lichen Tätigkeiten auszuüben und kann seiner Ausbildung entsprechend 
nicht anderweitig verwendet werden. 

DO.A 

Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozial versicherungsträgern 
Österreichs 2005. 
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DO.B 

Dienstordnung B für die Ärzte bei den Sozialversicherungsträgern Öster
reichs 2005. 

DO.C 

Dienstordnung C für die Arbeiter bei den Sozialversicherungsträgern Öster
reichs 2005. 

Durchrechnung 

Darunter wird die Berechnung eines durchschnittlichen Monatsbezugs aus 
der vorgegebenen durchzurechnenden Anzahl der höchsten (aufgewerteten) 
Monatsbezüge verstanden. 

EDO-Ang 

Dienstordnung der Verwaltungsangestellten der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen, zuletzt in der Fassung vom 26. Jänner 1 98 1 .  

Erhöhungsbetrag 

Bei Überschreiten von maximal vorgesehenen Verlusten wird im Zuge der 
Verlustdeckelung ein Erhöhungsbetrag gewährt. 

Gesamtgutschrift 

Die Gesamtgutschrift eines Kalenderjahres im so genannten Pensionskonto 
ergibt sich aus der Teilgutschrift des laufenden Kalenderjahres und der auf
gewerteten Gesamtgutschrift des vorangegangenen Kalenderjahres. 

"Hacklerregelung" 

Bei Vorliegen einer langen beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit kann eine 
gegenüber dem Regelpensionsalter vorzeitige Versetzung in den Ruhestand 
beantragt werden. 

Bund 2013/1 
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Bund 2013/1 

Höchstbeitragsgru ndl age 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom .. Monatsbrutto" ftir 
die Bemessung der Sozialversicherungsabgaben herangezogen wird. 

Kontoprozentsatz 

Dies ist jener Prozentsatz (derzeit 1 ,78 010), mit dem die Jahressumme der 
pensionswirksamen Einkommensbestandteile auf dem Pensionskonto 
gewichtet und als Teilgutschrift für das entsprechende Jahr gewertet wird. 

Korridorpension 

Darunter wird eine auf Antrag vorzeit ige Ruhestandsversetzung/Pensio
nierung, unter Reduzierung der Bemessungsgrundlage des Beamten bzw. 
der Pension nach ASVG bzw. des Ruhebezugs nach der Dienstordnung 
durch Abschläge verstanden; das frühest mögliche Antrittsalter beträgt 
62 Jahre, die erforderliche Gesamtdienstzeit 37,5 Jahre (ab 201 3  Anhe
bung auf 40 Jahre). 

Letztbezug 

Der Letztbezug ist der Monatsbezug im letzten im Dienststand verbrach
ten Monat. 

Monatsbezug 

Dieser besteht aus dem Gehalt und den al lf<illigen Zulagen. 

Nebengebühren (Bund) 

Nebengebühren sind f1l1anzielle Abgeltungen von zeit- und mengenmä
ßigen Mehrdienstleistungen bzw. Erschwernissen oder des Mehraufwands 
ftir die Tätigkeit des öffentlich Bediensteten. 
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Nebengebührenzulage (Bund) 

Es handelt sich um eine al lfallige Ergänzung zum Ruhegenuss. Diese wird 
auf Grundlage jener in der Aktivdienstzeit des Bediensteten bezogenen 
Nebengebühren berechnet, für die ein Pensionsbeitrag zu entrichten war. 

Nebengebührenzulage (EDO-Ang) 

Diese gebührt jedem EDO-Ang-Pensionisten zum Ruhegenuss und steht in  
einem fIxen Verhältnis zum höchsten Monatsbezug. Während der Aktivzeit 
ist dafür ein Pensionsbeitrag zu entrichten. 

Pensionsbeitrag 

Der Pensionsbeitrag, der vom Dienstnehmer und vom Dienstgeber zu leis
ten ist, errechnet sich aus einem Prozentsatz des Monatsbezugs. 

Pensionskonto 

Das Pensionskonto nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) stellt eine 
Methode zur Berechnung der Pension dar. Dazu wird der mit 1 ,78 "10 bewer
tete pensionswirksame Einkommensbestandteil (bis zur Höchstbeitrags
grundlage) aller pensionswirksamen Monate als Grundlage der Berech
nung aufsummiert. 

( .. Pensi 0 nssich eru ngs") Bei trag 

Dies ist jener P rozentsatz, der als Solidarbeitrag zur Sicherung der Pensi
onen vom Ruhebezug / von der Pension einbehalten wird. 

Pragmatisierung (Bund) 

Darunter wird die Übernahme des Vertrags bediensteten in das öffentlich
rechtliche Dienstverhältnis, d.h. die Ernennung zum Beamten, verstanden. 

Bund 2013/1  
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Bund 2013/1 

Regelpensionsalter (ASVG) 

65 Jahre (Männer); 
60 Jahre (Frauen); ab Geburtsjahr 1 964 steigt dieses schrittweise auf 
65 Jahre an. 

Regelpensionsalter (Bund) 

Dies ist jenes Alter, mit dem ein Beamter durch Erklärung abschlagsfrei in 
den Ruhestand versetzt werden kann. Im Übergangszeitraum steigt dieses 
von 6 1 ,5 Jahren auf 65 Jahre (bei Geburtsdatum 2. Oktober 1 952) an;  der 
schrittweise Übergang entspricht dem vorzeitigen Pensionsalter des ASVG. 

Ruhebezug (Bund, EDO-Ang) 

Dieser wird dem Beamten im Ruhestand bzw. dem Bediensteten der VAEB 
faktisch 1 4-mal jährlich ausbezahlt. Er besteht aus dem Ruhegenuss und 
einer all falligen Nebengebührenzulage. 

Ruhegenuss (Bund, EDO-Ang) 

Der Ruhegenuss berechnet sich aus der Ruhegenussberechnungsgrundlage 
(Durchrechnung der Bezüge), der Ruhegenussbemessungsgrundlage (80 'lIl 
bzw. 83 'lIl) und dem Steigerungsbetrag (35 bis 45 Jahre Gesamtdienstzeit). 

Ruhegenussberechnungsgrundlage (Bund, EDO-Ang) 

Darunter wird das Bezugsäquivalent, das dem Letztbezug bzw. dem Durch
schnitt der aufgewerteten höchsten Monatsbezüge entspricht, verstanden. 

Ruhegenussbemessungsgrundlage (Bund) 

Dies sind 80'lll der Ruhegenussberechnungsgrundlage (abzüglich Abschlä
gen bei vorzeitigem Pensionsantritt gegenüber dem vom Geburtsdatum 
abhängigen Regelpensionsalter). 
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Ruhegenussbemessungsgrundlage (EDO-Ang) 

Dies sind je nach anrechenbaren Diensljahren bis zu 83 % der Ruhegenuss
berechnungsgrundlage. 

Ruhestand (Bund) 

Der Beamte wird nicht mehr zur Dienstleistung herangezogen. 

Steigerungsbetrag 

Der Steigerungsbetrag gibt das Ausmaß der Pension in Prozent der Bemes
sungsgrundlage an. Er berechnet sich nach der anrechenbaren Gesamt
dienstzeit. 

UnkündbarsteIlung (EDO-Ang) 

UnkündbarsteIlung eines Bediensteten, der vor 1 996 in den Dienst einge
treten ist, unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. 

Vergleichspension 

Darunter wird eine Pension verstanden, die anhand einer älteren Rechtslage 
berechnet wird und die im Rahmen der Anwendung eines Verlustdeckels als 
Vergleich für die nach einer neueren Rechtslage berechnete Pension dient. 

Vorzeitiges Pensionsantrittsalter (ASVG) 

Dies ist jenes Alter, mit dem bei langen Versicherungszeiten eine Pensionie
rung erfolgen kann. Im Übergangszeitraum steigt dieses bei Männern von 
6 1 ,5 Jahren auf 65 Jahre (erreicht bei Geburtsdatum 1 .  Oktober 1952) an ;  
der schrittweise Übergang entspricht dem Regelpensionsalter des Bundes. 

Bei Frauen steigt dieses von 56,5 auf 60 Jahre (erreicht bei Geburtsdatum 
1 .  Oktober 1 957) an. 

Bund 2013/1 
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Bund 201 3/1 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Pensionsrechte der Bediensteten der Versicherungsan

stalt für Eisenbahnen und Bergbau 

Die pensionierten Bediensteten der Versicherungsanstalt tUr 
Eisenbahnen und Bergbau, die nach der Dienstordnung EDO-Ang 
unkündbar waren, erhielten neben der ASVG-Pension zusätzlich 
eine Dienstgeber(pensions)leistung. Im Jahr 2011 betrugen diese 
gesamthaft rd. 10,44 Mio. EUR für in Summe 345 Pensionisten. 

Trotz einzelner Reformen mit dem Ziel der schrittweisen Reduzierung 
der Gesamtpension waren nur geringe Einsparungen erkennbar. Es 
gab sowohl gegenüber den ÖBB-Bediensteten als auch gegenüber 
den anderen Bediensteten der Sozialversicherungsträger günstigere 
Regelungen; gegenüber vergleichbaren Bundesbeamten waren die 
Besserstellungen deutlich. Die Umsetzung der Empfehlungen des 
RH hinsichtlich einer weitergehenden Reform dieser Pensionsrechte 
mit dem Ziel der Harmonisierung beinhaltet im Zeitraum 2013 bis 
2050 ein Einsparungspotenzial von rd. 16 Mio. EUR. 

Die getrennte Anpassung von ASVG-Pensionen und Dienstge
ber(pensions)leistungen (EDO-Ang und sonstige Dienstordnungen) 
führte zwischen 2003 und 201 2  zu hohen Mehrkosten für die Ver
sicherungsanS('llt für Eisenbahnen und Bergbau. Eine Modellrech
nung des RH ergab flir die Anpassungen der Gesamtpensionen von 
189 EDO-Ang-Pensionisten zwischen 2003 und 2012 gegenüber 
den Anpassungen des Bundes Mehrkosten von rd. 1 ,6 1  Mio. EUR. 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Darstellung und Beurtei

lung der Pensionsrechte der Bediensteten der Versicherungsanstalt 

für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB I ). Weiters waren die fInan

ziellen Auswirkungen und das Ausmaß der bisherigen Reformen 

dieser Pensionsrechte durch einen Vergleich mit dem Pensionsrecht 

der Bundesbeamten zu evaluieren. Zusätzlich sollten Vorschläge für 

eine Vereinfachung der Pensionsrechte ausgearbeitet und das Ein

sparungspotenzial bei Umsetzung der Empfehlungen des RH berech

net werden. (TZ 1) 

Die VAEB war ein berufsorientierter Sozial versicherungsträger, der 

für Eisenbahn- und Bergbaubeschäftigte sowie die eigenen Beschäf

tigten die Zweige Pensionsversicherung, Krankenversicherung und 

Unfallversicherung abdeckte. Sie hatte im Jahr 2011 Einnahmen 

von rd. 1,333 Mrd. EUR. Die Einnahmen setzten sich aus Beiträ

gen (66,76 0/0) sowie aus sonstigen Einnahmen (6,60 0/0) zusam

men. Der Beitrag des Bundes aufgrund seiner Ausfallhaftung betrug 

26,64 0/0. (TZ 2) 

Die VAEB einschließlich der eigenen Einrichtungen hatte 825 Bediens

tete (Stand April 2011), die Personalkosten 2011 beliefen sich auf 

34,98 Mio. EUR. Im Überprüfungszeitraum 2008 bis 2011 konnte 

keine Stabilisierung des Personalstandes und der Personalausga

ben erreicht werden: Die Anzahl der Mitarbeiter der VAEB stieg um 

1,3 % (VZÄ) bzw. 3,6 % (Personen) ; die Personalausgaben stiegen 

um 10,3 0/0. (TZ 3) 

Von 2008 bis 2011 fiel die Anzahl der Pensionisten von 828 auf 

795 (- 3,99 0/0). Die Ausgaben für die Dienstgeber(pensions)leistung 

nach den verschiedenen Dienstordnungen - Dienstordnung für die 

Verwaltungsangestellten der Versicherungsanstalt der österreichi

schen Eisenbahnen (EDO-Ang), Dienstordnung A für die Ange

stellten (DO.A), Dienstordnung B für die Änte (00.8) und Dienst

ordnung C für die Arbeiter (DO.C) - fielen von 18,81 Mio. EUR 

auf 18,36 Mio. EUR (- 2,40/0), jene für die ASVG-Pension stiegen 

von 16,04 Mio. EUR auf 16,70 Mio. EUR (+ 4,10/0). Im Jahr 2011 

waren damit die Gesamtpensionsausgaben (Dienstgeber(pensions) 

leistung und ASVG-Pension) für die 795 Pensionisten der VAEB 

I Die VAEB wurde 2005 gegründet durch Zusammenlegung der bis dahin getrennten 

.. Versicherungsanstalt der ästerreichischell Eisenbahnen" und der .. Versicherungsan

stalt des österreich ischen Bergbaus". 
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Kurzfassung 

Dienstordnungen der 
Bediensteten der 
VAEB 

Pensionsrecht der 
EDO-Ang 

Bund 201 3/1 

Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

mit rd. 35,06 Mio. EUR höher als die Personalausgaben für die 

825 Bediensteten der VAEB mit rd. 34,98 Mio. EUR. (TZ 4) 

Die jährlichen Pensionsantritte lagen in den Jahren 2008 bis 2011 

zwischen 5 und 16. Die geringe Anzahl von Pensionierungen war auf 

den Sozialplan zurückzuführen: Er ermöglichte in den Jahren 2005 

und 2006 122 über 50-jährigen Bediensteten der VAEB die Pen

sionierung. Trotz dieser 122 Pensionierungen reduzierte sich der 

Personalstand zwischen 2004 und 2001 nur um 69; dies, obwohl 

grundSätzlich der Sozialplan nur für Bedienstete vorgesehen war, 

deren Arbeitsplatz entbehrlich geworden war. (TZ 5) 

Die Bediensteten der VAEB standen in einem privatrechtlichen 

Dienstverhältnis. Ihre Rechte (inkl. Pensionsrechte) und Pflichten 

waren insbesondere durch die vier, als Kollektivverträge abgeschlos

senen Dienstordnungen DO.A, DO.B, DO.C und EDO-Ang bestimmt. 

Der vorliegende Bericht behandelt vorwiegend die Pensionsrechte 

der EDO-Ang. Die pensionsrechtlichen Bestimmungen der übrigen 

Dienstordnungen hatte der RH bereits im Bericht "Pensionsrecht 

der Bediensteten der Sozialversicherungen", Reihe Bund 2012/10, 

beurteilt. (TZ 6) 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

sah sich auch hinsichtlich der von der EDO-Ang erfassten Bediens

teten als zuständiger Kollektivvertragspartner. (TZ 6) 

Die EDO-Ang sah vor, dass die unkündbaren Bediensteten neben 

ihrer ASVG-Pension monatlich eine Dienstgeber(pensions)leistung 

erhielten. Nach der EDO-Ang, die seit 1981 unverändert war, sollten 

"künftige Änderungen pensionsrechtlicher Bestimmungen für die 

Beamten der ÖBB auch für die EDO-Angestellten insoweit gelten, als 

sie Bestimmungen betreffen, die in der EDO-Ang inhaltlich gleich 

geregelt sind". Die VAEB wendete in der Folge einige der im ÖBB

Pensionsrecht vorgenommenen Reformen für ihre Bediensteten an: 

Erhöhung des Pensionsantrittsalters und der erforderlichen Dienst

zeiten, Durchrechnung der Monatsbezüge, Abschläge bei vorzei

tigem Pensionsantritt. Hingegen setzte die VAEB folgende Reform

schritte nicht um: Parallelrechnung mit dem Pensionskonto nach 

dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG), Anrechnung der Schul

und Studienzeiten nur bei Leistung eines besonderen Pensionsbei

trags, Witwen- und Witwerpension abhängig vom Eigeneinkom

men. (TZ 1, 13,14, 11,18) 
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Während der Gebarungsüberprüfung waren Gerichtsverfahren 

anhängig, in denen sich Bedienstete der VAEB gegen die Anwen

dung des ÖBB-Pensionsrechts aussprachen. Der Darstellung im vor

liegenden Bericht liegt jene Rechtslage zugrunde, wie sie die VAEB 

zur Zeit der Gebarungsüberprüfung vollzog. Anderenfalls würde sich 

ein Einsparungspotenzial in weit größerem Ausmaß ergeben. (TZ 7) 

Das Pensionsrecht der EDO-Ang galt für die unkündbaren oder die

sen gleichgestellten Verwaltungsangestellten der Versicherungsan

stalt der österreichischen Eisenbahnen, die bis Ende 1995 in deren 

Dienst getreten waren. Per 30. April 2011 waren das rd. 190 aktive 

Bedienstete, oder 23 % der Dienstnehmer. Die Dienstgeber(pensions) 

leistung war als Betriebspension aufgrund einer direkten Leistungs

zusage des Dienstgebers gemäß dem Betriebspensionsgesetz anzu

sehen. Für alle übrigen bis Ende 1995 in den Dienst eingetretenen, 

nicht von der EDO-Ang erfassten Bediensteten der VAEB (per 

JO. April 2011 27 % der Dienstnehmer) galt das Pensionsrecht der 

Dienstordnungen A, B oder C. (TZ B) 

Für die ab 1996 in ein Dienstverhältnis mit der Versicherungsan

stalt der österreich ischen Eisenbahnen bzw. der VAEB eingetretenen 

Bediensteten (per 30. April 2011 50 % der Dienstnehmer) waren 

ein Pensionskassenkollektivvertrag und eine Pensionskassenricht

linie anzuwenden. Diese Dienstnehmer werden neben der ASVG

Pension Leistungen aus der Pensionskasse erhalten. (TZ B) 

Zur Beurteilung der Pensionssysteme wurden die Eckpunkte der 

Pensionsreformen untersucht, das waren u.a. Durchrechnungsdauer, 

Pensionsantrittsalter, Gesamtdienstzeit, Bemessungsgrundlage, Ver

lustdeckel, Pensionskonto nach APG, ParaUelrechnung von Pensions

recht und Pensionskonto, Höchstbeitragsgrundlage und Abschläge 

bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand. (TZ 9) 

Weiters berechnete der RH in Zusammenwirken mit der VAEB 

die Auswirkungen der Pensionsreformen auf die Höhe der 

Dienstgeber(pensions)leistung bzw. der Gesamtpension eines 

Bediensteten. Ergänzend wurde die auf Dauer des Ruhestands 

gesamthaft zu erwartende Gesamtpensionsleistung für die ver

schiedenen Geburtsjahrgänge berechnet und vergleichend darge

stellt. (TZ 9) 
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Bund 2013/1 

Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

Grundlagen des Pensionsrechts der Bundesbeamten 

Die Systematik der Ruhegenussberechnung (Rechtslage 2004) mit 

einem Regelpensionsalter von 65 Jahren, einer Durchrechnung von 

40 Jahren und einer Gesamtdienstzeit von 45 Jahren hatte der RH 

in einer früheren Gebarungsüberprüfung im Sinne der Leistungs

gerechtigkeit und Finanzierbarkeit der Ruhegenüsse als zweckmä

ßig und sparsam beurteilt (Reihe Bund 2009/10). (TZ 10) 

Das neue Pensionskonto des APG für ab 20022 pragmatisierte 

Beamte sowie die Parallel rechnung von APG-Pensionskonto und 

Ruhegenussberechnung (Rechtslage 2004) für die Geburtsjahrgänge 

ab 1955 trugen in hohem Maß zur künftigen Finanzierung der Ruhe

genüsse der Beamten bei. Gleichzeitig wurde damit auch eine Har

monisierung der Methode der Pensionsberechnung für Beamte mit 

den ASVG-Versicherten umgesetzt (Reihe Bund 2009/10). (TZ 10) 

Grundlagen des Pensionsrechts des ASVG 

Im Endausbau der Reform (2028) ermittelte sich die ASVG-Pen

sion aufgrund einer 40-jährigen Durchrechnung der Monatsbe

züge (unter Anwendung der Höchstbeitragsgrundlage); die erfor

derliche Dienstzeit für eine Pensionsleistung in Höhe von 80 Ofo 
dieser Bemessungsgrundlage betrug 45 Jahre; die Verlustdecke

lung (5 Ofo bis 10 0/0) reduzierte die Durchrechnungsverluste gegen

über der Vergleichspension der Rechtslage 2003 (maximal 18-jäh

rige Durchrechnung). Für ab 1955 geborene Versicherte war eine 

Parallel rechnung nach dem Pensionsrecht des ASVG und nach dem 

APG-Pensionskonto durchzuführen. Ab I. Jänner 2014 werden alle 

ASVG-Versicherten mittels einer Kontoerstgutschrift in das Pensi

onskonto übergeführt. (TZ 11, 12) 

Grundlagen der Pensionsberechnung gemäß EDD-Ang 

Die Dienstgeber(pensions)leistung errechnete sich aus der Dienst

ordnungspension abzüglich einer (aufgrund der Dienstzeiten bei 

einem Sozialversicherungsträger berechneten) fiktiven ASVG-Pen

sion. Die Pensionshöhe der Bediensteten der VAEB (EDD-Ang) wurde 

nicht im selben Ausmaß wie bei jenen ÖBB-Beamten reduziert, die 

ursprünglich bei Schaffung der Dienstgeber(pensions)leistung als 

Vergleich herangezogen wurden. (TZ 13) 

l gemliß 2. Stabi litätsgesetz 2012 fLir ab 1976 geborene Beamte unter Entfall der Parallel

rechnung 
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Im Endausbau der Reform (2028) ermittelte sich die Dienstordnungs

pension aufgrund einer 40-jährigen Durchrechnung der Monats

bezüge; die erforderliche Dienstzeit für eine Pensionsleistung in 

Höhe von 83 Ofo dieser Berechnungsgrundlage betrug 45 Jahre. Der 

10 Ofo-Verlustdeckel reduzierte die Durchrechnungsverluste gegen

über dem Vergleichsruhebezug nach einer maximal 18-jährigen 

Durchrechnung. (TZ 14) 

Schul- und Studienzeiten ab dem 18. Lebensjahr wurden beitrags

frei angerechnet. (TZ 14) 

Fiktive ASVG-Pension 

Für die Bemessungsgrundlage der fiktiven ASVG-Pension wurde 

jene Rechtslage (2004 oder 2003) herangezogen, die bei der Anwen

dung des 5 0/0- bis 10 0/0-Verlustdeckels in der ASVG-Pensionsbe

rechnung die böhere Pension ergab. Der Steigerungsbetrag der fik

tiven ASVG-Pension war auf 64,5 % begrenzt, Abschläge waren 

nicht vorgesehen. (TZ 15) 

Als wesentlichen Unterschied zum Pensionsrecht der Bedienste

ten der Sozialversicherungen nach DO.A, DO.B und DO.C begrenzte 

die VAEB die Anrechnung der fiktiven ASVG-Pension mit dem 

Ausmaß der tatsächlichen ASVG-Pension. Dies führte zu geringen 

Einsparungen bei der Dienstordnungspension. Die aufgrund von 

Reformen sinkende ASVG/APG-Pension wurde bei der VAEB durch 

eine höhere Dienstgeberleistung teilweise kompensiert. Insbeson

dere bei einem Vergleich mit Bundesbeamten waren die BessersteI

lungen deutlich. (TZ 15, 18) 

Ermittlung der Dienstgeber(pensions)leistung 

Die Berechnung der Dienstgeber(pensions)Ieistung setzte sich aus 

den Rechenschritten Ermittlung der Dienstordnungspension, Ermitt

lung der Vergleichspension, Ermittlung der fiktiven ASVG-Pension 

und Deckelung der Durchrechnungsverluste der Dienstordnungspen

sion gegenüber der Vergleichspension zusammen. (TZ 16) 

Der Krankenversicherungsbeitrag des EDO-Ang-Pensionisten lag in 

jenen Fällen, in denen die tatsächliche ASVG/APG-Pension höher 

wa.r als die angerechnete fiktive ASVG-Pension, nach der Modell

rechnung des RH zwischen 4,2 % und 4,9 0/0. Ein ÖBB-Pensionist 

hatte 4,9 Ofo, ein ASVG-Pensionist 5,1 % zu bezahlen. Auch der auf-
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Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

grund der höheren Pension - und nicht allein aufgrund des höheren 

Beitragssatzes - höhere Krankenversicherungsbeitrag wurde von 

der VAEB ersetzt. (TZ 16) 

Witwen- und Witwerpension 

Der Versorgungsgenuss aus der Witwen- und Witwerpension wurde 

- anders als nach ASVG und dem Pensionsrecht der Bundesbeam

ten - unabhängig vom Eigeneinkommen des überlebenden Ehegat

ten bemessen und betrug 49,8 % des Letztbezugs des verstorbenen 

EDO-Ang-Pensionisten bzw. -Bediensteten. Dies trug den Grund

sätzen der Bedarfsorientierung und des Unterhaltsersatzes nicht 

Rechnung. (TZ 17) 

Resümee der pensionsrechtlichen Grundlagen 

Es gab sowohl gegenüber den ÖBB-Bediensteten als auch gegen

über den anderen Bediensteten der Sozialversicherungsträger güns

tigere Regelungen und die Gesamtpensionsleistungen wurden nicht 

im gleichen Ausmaß reduziert; gegenüber vergleichbaren Bundes

beamten waren die Besserstellungen deutlich. (TZ 18) 

Finanzielle Auswirkungen der bisherigen Reformen hinsichtlich der 

Dienstgeber(pensions)leistung (Modellrechnung) 

Die Reform der Dienstordnungspension (EDO-Ang) brachte im 

Ergebnis nur geringe Einsparungen mit sich. Trotz der vorgese

henen, schrittweise steigenden, maximal 40-jährigen Durchrech

nung der monatlichen Beitragsgrundlagen kam es für Akademi

ker ab dem Geburtsjahrgang 1960 sogar zu einer Erhöhung der 

Dienstgeber(pensions)leistung. Für den Maturanten und Bediens

teten des Fachdienstes blieb die Dienstgeber(pensions)leistung ab 

dem Geburtsjahrgang 1963 nahezu unverändert. Dies war auf 

die Begrenzung der fIktiven ASVG-Pension mit der tatsächlichen 

ASVG/APG-Pension zurückzuführen. Dadurch wurde die aufgrund 

von Reformen sinkende ASVG/APG-Pension durch eine höhere 

Dienstgeber(pensions)Jeistung kompensiert. Eine spürbare Einspa

rung ergab sich durch den Entfall des 7 %-Verlustdeckels. (TZ 19) 
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Finanzielle Auswirkungen der bisherigen Reformen hinsichtlich der 

Gesamtpension 

Die Gesamtpension der Bediensteten der VAEB (EDO-Ang) verrin

gerte sich zwar mit steigenden Geburtsjahrgängen. Dies beruhte 

allerdings überwiegend auf der Reduzierung der ASVG/APG-Pen

sionen, während die Dienstgeber(pensionslJeistungen nur geringe 

Einsparungen aufwiesen. Im Vergleich zu dieser Entwicklung der 

Gesamtpension führten die Reformen des Pensionsrechts der Bun

desbeamten zu höheren Einsparungen. In Folge waren die Einspa

rungen hinsichtlich der Gesamtpensionshöhe bei den Bediensteten 

der VAEB geringer als bei den Bundesbeamten. (TZ 20) 

Die folgende Tabelle stellt das Ergebnis der ModeIIrechnung auf 

Grundlage des Gehaltsverlaufs (E LU, C I) der Sozialversicherungs

träger für das Pensionsrecht der Beiliensteten der VAEB (EDO-Ang) 

gegenüber dem Pensionsrecht des Bundes vergleichend dar: (TZ 20) 

Vergleich Gesamtpensionshöhe 1 (nach Modellrechnung Gehaltsverlauf E III und ( I der 
Sozialversicherungsträger) für Bedienstete der VAEB (EDO-Ang) und Bundesbeamte (unter 
Berücksichtigung der Pensionssicherungsbeiträge) 

1953 1955 1960 1965 1970 1975 1980 
Geburtsjahr 

in EUR 

Gesamtpension VAEB-EDO-Ang 3.850 3.810 3.400 3.380 3.380 2.570 2.510 
(E III: Akademiker)/Alter 61J5M 62J4M 62J9M 62J9M 62J9M 65J 65J 

Pension Bund 3.550 3.300 3.030 2.940 2.670 2.590 2.510 
(E III: Akademiker)/Alter 65J 65J 65J 65J 65J 65J 65J 

Gesamtpension VAEB-EDO-Ang 2.640 2.630 2.680 2.430 2.400 2.380 2.070 
(C I: Fachdienst)/Alter 56J3M 57JllM 61J5M 61J6M 61J6M 61J6M 65J 

Pension Bund 2.430 2.370 2.210 2.130 2.120 2.110 2.070 
(C I: Fachdienst)/Alter 65J 65J 65J 65J 65J 65J 65J 

J - Jahr, M - Monat 
Berechnungsbasis jeweils gleicher Gehaltsverlauf des Bediensteten der VAEB und des Bundesbeamten; Normverdienstverlauf 

Sozialversicherungsträger: Akademiker DO.A: E 111, Fachdienst DO.A: C I; männlich; Pensionsantrittsalter, so dass keine EDO-

Ang-AbschLäge resultieren bzw. 65 Jahre; Geldwert 2011; nach Abzug der jeweiligen Pensionssicherungsbeiträge 

Quelle: Modellrechnung RH 
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Kurzfassung Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche

rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

Ruhestandsversetzungen der VAEB (EDO-Ang) in den Jahren 2004 

bis 2011 

Im Jahr 2011 gab es keine Ruhestandsversetzungen nach der EDO

Ang. Letztmalig gab es im Jahr 2004 Ruhestandsversetzungen auf

gmnd des Erreichens des erforderlichen Pensionsantrittsalters bzw. 

der notwendigen Gesamtdienstzeiten. Zwischen 2005 und 2006 wur

den 44 Bedienstete nach Sozialplan (EDO-Ang) in den Ruhestand 

versetzt. Aufgrund von Dienstunfähigkeit wurden 8 Bedienstete zwi

schen 2004 und 2010 in den dauernden Ruhestand versetzt. (TZ 21) 

Ruhestandsversetzungen nach EDO-Ang in den Jahren 2004 bis 2011 

Ruhestandsver- Dienstunfähigkeit Ruhestand Sozialplan Gesamt 
setzungen nach aufgrund Alter 

EDO-Ang bzw. notwendiger 
Dienstzeiten 

Zeitraum 2004-2010 2004' 2005-20062 2004-2010 

Gesamt 8 7 44 59 

Frauen 4 3 23 (14)3 30 

Männer 4 4 21 (20)3 29 

(Gesamt-)Pension in % des Letztbezugs 

Gesamt 74,1 87,3 74,1 75,7 

Frauen 74,6 89,6 74,5 76,0 

Männer 73,7 85,6 73,6 75,3 

Ruhestandsalter 

Gesamt 49,8 Jahre 58,4 Jahre 52,4 Jahre 52,8 Jahre 

Frauen 49,1 Jahre 55,3 Jahre 52,4 Jahre 52,2 Jahre 

Männer 50,5 Jahre 60,8 Jahre 52,5 Jahre 53,4 Jahre 

In den Jahren 2005 bis 2010 gab es keine Ruhestandsversetzungen nach Alter bzw. notwendiger Dienstzeit. 
2 Ruhestandsversetzungen aufgrund des Sozialplans waren nur 2005 und 2006 möglich (bzw. 1.1.2007). 
1 In Klammer abgebildet ist die Anzahl der Dienstgeber(pensions)leistungsempfänger im Ruhestand ohne ASVG-Pension mit 

März 2012. 

Quellen: Daten der VAEB; Darstellung RH 

Bund 2013/1 

Da als Folge des Sozialplans seit 2004 keine Ruhestandsversetzungen 

aufgrund des Erreichens des erforderlichen Pensionsantrittsalters 

bzw. der notwendigen Gesamtdienstzeiten erfolgten, konnten die 

vorliegenden Echtdaten nicht den vom RH berechneten f1l1anziellen 

Auswirkungen der bisherigen Reformen gegenübergestellt werden. 

Die ftir 2004 getroffenen Aussagen haben aufgrund der zwischen-
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zeitig nicht veränderten Rechtslage aber uneingeschränkte Gültig

keit. (TZ 2 I) 

Einsparungserfolg der bisherigen Reformen 

Die Einsparungserfolge der bisherigen Reformen der Dienstord

nungspension (EDO-Ang) waren gegenüber den Reformen des 

Bundes geringer, weil die von einem Bediensteten gesamthaft erhal

tene Pensionsleistung auch nach Abzug der Pensions- und Pensions

sicherungsbeiträge wesentlich höher war als bei einem Bundesbe

amten; ein Bundesbeamter konnte nach der RH-Vergleichsrechnung 

mit einer Gesamtleistung von 653.000 EUR, ein Bediensteter der 

VAEB mit einer Gesamtleistung von 866.000 EUR rechnen. Außer

dem war die Eigenleistung des Bediensteten der VAEB (EDO-Ang) 

hinsichtlich der gesamthaft erhaltenen Pensionsleistung mit 24,4 Ofo 
geringer als jene des Bundesbeamten (33,8 0/0).  (TZ 23) 

Pensionshöhe bei Umsetzung der Empfehlungen des RH 

Bei Umsetzung der Empfehlungen des RH würde die Gesamtpensi

onshöhe eines Bediensteten der VAEB (EDO-Ang) gegenüber dem 

geltenden Pensionsrecht mit steigendem Geburtsjahr verringert. Die 

Einsparungen würden, wegen der erforderlichen legistischen Vor

laufzeit, gegenüber dem Bund zeitversetzt wirken. (TZ 24) 

Hier die Gesamtpension (ASVG/APG-Pension und Dienstge

ber(pensions)leistung) am Beispiel des Akademikers3 in Prozent 

vom Letztbezug, bei Umsetzung der RH-Empfehlungen und im Ver

gleich mit dem Bund: (TZ 24) 

J Basis Normverdienslverlauf DO.A: E 111; Geldwert 2011; nach Abzug des Pensionssi

cherungsbeitrags 
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in Ofo 
Akademiker, männLich, Regelpensionsalter 
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Geburtsja  hrgä nge 

----, 
1973 

Gesamtpension (ASVG/APG-Pension und Dienstgeber(pensions)leistung 

Ruhegenuss Bund 

1978 

QueUe: ModeUrechnung RH 

Bund 2013/1  

Einsparungspotenzial bei Umsetzung der Empfehlungen des RH 

Die Umsetzung der Empfehlungen des RH würde auch die insgesamt 

zu erwartende Pensionsleistung eines Bediensteten der VAEB (EDO

Ang) reduzieren (hier gesamthaft erhaltene Pensionsleistung von 

Pensionsantritt bis Ableben am Beispiel des Akademikers; Regel

pensionsalter; Basis Gehaltsverlauf Sozialversicherungsträger (DO.A: 

E l l l ) ;  Geldwert 2011). (TZ 25) 
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1.  lOO.OIIM --�';: 

....... 

...... 

"li 

• Bund 

• EDO-Ang RH-Empfehlung 

• EDO-Ang 

- Berechnungsgrundlagen: Normverdienstverlauf Sozialversicherung DO-A: E III; GeLdwert 2011 
- abschlagsfreie Ruhestandsversetzung VAEB 

- Regelpensionsalter Bund: 65 Jahre 

- statistisches Ableben: Mann 80,7 Jahre 
- bei Bediensteten der VAEB wurde das Ruhen der Dienstgeber(pensions)leistung auf Abfertigungsdauer berücksichtigt 

- nach Abzug der jeweiligen Pensionssicherungsbeiträge 

Quelle: Modellrechnung RH 

Anpassung der 
Pensionen 

30 

Die Umsetzung der Empfehlungen des RH würde im Zeitraum 201 3 

bis 2050 ein Einsparungspotenzial für die rd. 190 Bediensteten 

der VAEB gemäß der EDO-Ang von insgesamt 16 Mio. EUR (Geld

wert 2011) mit sich bringen. Dieses Einsparungspotenzial errech

nete sich aus der betragsmäßigen Differenz der Höhe der Gesamt

pension nach der geltenden Rechtslage zur Höhe nach Umsetzung 

der Empfehlungen des RH. (TZ 25) 

Die jährliche Anpassung der Höhe der Gesamtpension der Pensio

nisten der VAEB (EDO-Ang, DO.A, DO.B, DO.C) erfolgte von 2003 bis 

2011 getrennt für den ASVG-Anteil und für die Dienstgeber(pensions) 

leistung: Die Dienstgeber(pensions)Ieistung nach der EDO-Ang 

wurde mit der jeweiligen jährlichen Anpassung der ASVG-Pension 

erhöht. Die Dienstgeber(pensions)Ieistung nach DO.A, DO.B und DO.C 

Bund 2013/1 
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Bund 201 3/1 

Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

wurde mit dem Anpassungsfaktor des ASVG angepasst. Ab 2012 

hatte sich die Anpassung der OO.A, OO.B und OO.C an der Anpas

sung des ASVG zu orientieren. Oer Ruhegenuss des Be'lmten wurde 

nach den Regelungen des ASVG angepasst. (TZ 26) 

Aufgrund der unterschiedlichen getrennten Anpassung von 2003 

bis 2012 ergab sich jährlich eine höhere Gesamtpension für den 

Bediensteten der VAEB als für einen Beamten, der 2003 noch den 

gleichen Ruhegenuss erhalten hatte. Im Vergleich zu diesem Beamten 

erhielten im Betrachtungszeitraum 2003 bis 2012 nach der Modell

rechnung des RH die Führungskraft, der Maturant und der Fach

dienst der VAEB eine um rd. 2,5 Ofo bis 3 Ofo, der Akademiker eine 

um rd. 6010 höhere Gesamtpension. Für 189 EOO-Ang-Pensionisten 

waren der VAEB dadurch zwischen 2003 und 2012 1,61 Mio. EUR 

Mehrkosten entstanden. Selbst bei zukünftig gleicher Anpassung 

der Gesamtpensionen (ASVG und EOO-Ang) und der Ruhegenüsse 

des Bundes war mit weiteren Mehrkosten von 2,54 Mio. EUR zwi

schen 2013 und 2032 für die VAEB zu rechnen. (TZ 26) 
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Kenndaten zur Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

2008 2009 2010 2011 
Einnahmen/Ausgaben der VAEBt in Mio. EUR5 

Einnahmen aus Beiträgen der Versicherten 851,47 877,24 889,32 889,76 

Sonstige Einnahmen (z.B. Ersätze für 
Ausgleichszulagen, Kostenbeteiligungen) 

89,05 83,66 83,54 87,92 

Ausfallhaftung des Bundes 336,95 340,62 335,43 355,05 

Gesamteinnahmen 1.277,47 1.301,51 1.308,29 1.332,73 

Gesamtausgaben 1.268,51 1.291,81 1.301,73 1.323,34 

Anzahl krankenversicherte Personenz 254.900 251.522 247.116 241.871 

Einnahmen durch Beiträge (in Mio. EUR) 473,33 482,23 481,03 489,13 

Ausgaben Krankenversicherungsleistung3 (in Mio. EUR) 509,32 512,37 514,34 522,87 

Anzahl pensionsversicherte Personen (Aktive) 39.901 41.913 43.100 43.715 

Einnahmen durch Beiträge (in Mio. EUR) 348,27 365,03 377,19 370,72 

Anzahl ausbezahlte Pensionen 39.270 38.916 38.641 38.363 

Ausgaben Pensionsaufwand3 (in Mio. EUR) 600,28 617,46 630,23 639,19 

Anzahl unfallversicherte Personen 63.303 63.388 62.943 62.208 

Einnahmen durch Beiträge der Versicherten (in 29,87 29,98 31,10 29,91 
Mio. EUR) 

Ausgaben Unfallversicherung3 (Renten, Unfallbe-
handlung und sonstige medizinische Leistungen) 26,86 27,14 27,78 27,55 
(in Mio. EUR) 

Mitarbeiter bzw. Pensionisten der VAEB4 

Anzahl Mitarbeiter der VAEB 796 810 812 825 

Bezu�saufwand inkl. Zulagen für Mitarbeiter 
(in MlO. EUR) 

29,47 31,02 31,91 32,60 

Anzahl Pensionisten4 der Sozialversicherung 828 821 815 795 

Dienstgeber�penSiOnS)leistung für Pensionisten 
(in Mio. EUR 

18.82 19,08 19,02 18,35 

Anzahl eigene Einrichtungen der VAEB 

selbständige Ambulatorien 14 14 14 14 

eigene Einrichtungen für stationäre Behandlung 4 4 4 4 

Anzahl der Betten für stationäre Behandlung 365 365 365 365 

1 Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Unfallversicherung 

2 ohne Krankenfürsorgeanstalten 
] ohne Verwaltungsaufwand und sonstigen Ausgaben 

4 inkl. Hinterbliebener (Witwen/Witwer, Waisen) 

S rundungsbedingte Summenabweichungen möglich 

Quelle: VAEB 
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Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Bund 2013/1 

Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

1 ( I )  Der RH überprüfte von Jänner bis Juni 2012 die Gebarung des Haupt
verbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hauptver
band) und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
(VAEB) hinsichtlich der Pensionsrechle der Bediensteten der VAEB. 
Schwerpunkt der PrüFung war die _Dienstordnung der Verwaltungsan
gestellten der Versicherungsanstalt der österreich ischen Eisenbahnen" 
(EDO-Ang). Die EDO-Ang war auf jene Beschäftigten der VAEB anzu
wenden, die bei der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen4 vor 1996 ihren Dienst als Verwaltungsangestel lte angetreten 
hatten (TZ 6). 

Das Pensionsrecht jener Bediensteten der VAEB, welche dem Geltungs
bereich der Dienstordnung A für die Angestellten (DO.A), der Dienst
ordnung B für die Ärzte (DO.B) oder der Dienstordnung C für die 
Arbeiter (DO.C) zugeordnet waren, hatle der RH in seinem Bericht 
_Pensionsrecht der Bediensteten der Sozialversicherungen" (Reihe 
Bund 2012/10) einer Beurteilung unterzogen. 

Der PrüFungszeitraum bezog sich auf die Jahre 2008 bis 20 1 2. Zusätz
lich betraFen einige Kennzahlen auch den Zeitraum zwischen 200J 

und 2007. 

Ziel der Gebarungsüberprül'ung war die Darstellung und Beurteilung 
der Pensionsrechte. Weiters waren die flJ1anzielien Auswirkungen und 
das Ausmaß der bisherigen Reformen dieser Pensionsrechte durch einen 
Vergleich mit dem Pensionsrecht der Bundesbeamten zu evaluieren. 
Zusätzlich sollten Vorschläge für eine Vereinfachung der Pensions
rechte ausgearbeitet und das Einsparungspotenzial bei Umsetzung der 
Empfehlungen des RH berechnet werden. 

Das ÖBB-Pensionsrecht, aus dem sich Teile der EDO-Ang-Pension 
ergeben, wurde nicht durch den RH bewertet. Dieses ist Thema einer 
eigenständigen Prüfung durch den RH. 

(2) Zu dem im Juli 20 1 2  übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das 
BMASK, der Hauptverband und die VAEB im Oktober 2012 Stellung. 
Die VAEB übermittelte Ende November eine zweite Stellungnahme, 
welche die erste um einen Sachverhalt erweiterte. 

(J) Der RH übermittelte seine Gegenäußerungen an das BMASK, den 
Hauptverband und die VAEB im Jänner 201 J.  

4 Ein Vorläufer der VAEB: 2005 erfolgte die Zusammenlegung der " Versicherungsanstalt 

der österreichischen Eisenbahnen" und der "Versicherungsanstalt des österreichischcn 

Bergbaus" zur VAEß, 
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(4) Die überprüften Stellen trafen zum Prüfungsergebnis folgende gene
relle Aussagen in ihren Stellungnahmen: 

I. Das BMASK teilte mit, dass der Bereich des Dienstrechts für die 
Bediensteten der Sozialversicherung durch Dienstordnungen geregelt 
werde, welche sich gegenüber den Dienstnehmern als Kollektivver
träge darstel lten. Zum Abschluss dieser Dienstordnungen auf Dienst
geberseite sei der Hauptverband berufen. Eine Einflussnahme auf diese 
Kollektivverträge bzw. auf die konkreten Verhandlungen dazu wäre 
im Rahmen der wahrzunehmenden Aufsicht über die Sozialversiche
rungsträger und den Hauptverband nicht möglich. Daher seien auch 
die einschlägigen Empfehlungen des RH richtigerweise direkt an den 
Hauptverband gerichtet gewesen. Ungeachtet dessen habe es selbst
verständlich Kontakt sowohl mit dem Hauptverband als auch mit der 
zuständigen Gewerkschaft Vida aufgenommen und die umgehende 
Aufnahme entsprechender Kollektivvertragsverhandlungen zu den vom 
RH gegebenen Empfehlungen angeregt. Dazu sei vom Hauptverband 
als auch von der Gewerkschaft Bereitschaft signalisiert und seien auch 
bereits Verhandlungen aufgenommen worden. 

2. Der Hauptverband und die VAEB sagten zu, die Empfehlungen des 
RH aufzugreifen. Erste Gespräche auf Büroebene zwischen dem Haupt
verband und der VAEB hätten bereits stattgefunden. Der Hauptverband 
habe bereits die Kollektivvertragspartner zu Umsetzungsgesprächen 
eingeladen, um entsprechende Änderungen mit den Zielen Kosten
dämpfung und Verbesserung von Gerechtigkeit und System logik der 
Pensionsregelungen herbeizuführen. H insichtlich des Pensionsrechts 
der DO.A, der DO.B und der DO.C, das in einer eigenen Prüfung vom RH 
beurteilt worden sei (Reihe Bund 201 2/ 10, "Pensionsrecht der Bediens
teten der Sozialversicherungen"), gelte die dazu ergangene Stellung
nahme in ihren Grundsätzen auch für den gegenständlichen Bericht. 

3. Die VAEB teilte in einer zweiten Stellungnahme mit, dass die Paral
lelrechnung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes für die Berechnung des 
Ruhebezugs der EDO-Bediensteten übernommen werde. Im Rahmen 
der Kollektivvertragsverhandlungen würden die Auswirkungen aller 
RH-Empfehlungen zu einer Reduktion des Pensionsaufwands bzw. des 
individuellen Ruhebezugs inkl. ihrer Wechselwirkungen einer Gesamt
beurteilung unterzogen. 

(5) Der RH begrüßte die bisherigen Bemühungen und Zusagen der über
prüften Stellen, weitere Reformen im  Sinne der Empfehlungen des RH 
vornehmen zu wollen. 

Bund 2013/1 
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Allgemeines zur VAEB 

Sozialversicheru ng5-
träger 

Bund 2013/1  

Er  verwies gegenüber dem BMASK darauf, dass im Rahmen der gesetz
lich vorgesehenen Zielsteuerung auch auf die Festlegung von entspre
chenden Verwaltungskostenzielen hinzuwirken ist.' Dabei wären die 
Verwaltungskosten im Sinne der RH-EmpFehlungen zu senken. Dies 
wäre durch weitere Reformen der Berechnung der Dienstgeber(pensions) 
leistungen und eine dem ASVG entsprechende, die Gesamtpension 
betrachtende Pensionsanpassung zu gewährleisten. Hiezu verwies der 
RH auf die umFassende Expertise des BMASK im Bereich des ASVG
Pensionssystems und der jährlichen ASVG-Anpassungen. 

Der RH betonte, dass die in seinem Bericht "Pensionsrecht der Bediens
teten der Sozialversicherungen" (Reihe Bund 20t 2/ tO) allgemein gehal
tenen Aussagen zu den Dienstordnungen A, B und C in Analogie auch 
für die Dienstgeber(pensions)leistung der EDO-Ang zutrafen. Die Emp
fehlungen des RH waren geeignet, die Dienstgeber(pensions)leistun
gen (DO.A, DO.B, DO.C, EDO-Ang) in gleichem Maße zu reduzieren. 
Daher wären auch Reformen parallel umzusetzen. 

(6) Wie schon im Bericht Reihe Bund 20t 2/ 10  (Pensionsrecht der 
Bediensteten der Sozialversicherungen), in dem der RH unter Berück
sichtigung der Stellungnahme des Hauptverbands die Höhe der Abfer
tigung bei der Modellrechnung der Eigenleistung des Bediensteten 
bzw. bei der gesamthaft erhaltenen Pensionsleistung nicht eingerech
net hatte, sah der RH auch im vorliegenden Bericht von einer Darstel
lung der Abfert igung ab. 

2 ( I) Die VAEB war als einer der 22 Sozialversicherungsträger eine Kör
perschaft öffentlichen Rechts mit  Rechtspersönlichkeit. Alle Sozial
versicherungsträger waren in einem gemeinsamen Dachverband, dem 
Hauptverband, zusammengefasst. Als Selbstverwaltungskörper vollzo
gen sie das Sozialversicherungsrecht weisungsfrei, jedoch unter staat
licher Aufsicht. 

Die Sozialversicherung deckte grundsätzlich drei Zweige ab: die Pensi
on5versicherung, die Krankenversicherung und die Unfallversicherung. 
Ein Sozialversicherungsträger bot meist nur einen Leistungsbereich 
an. Die VAEB war ein berufsorientierter Sozialversicherungsträger, der 
für Eisenbahn- und BergbaubeschäFtigte die Krankenversicherung, die 
Pensionsversicherung und die Unfallversicherung führte. Ebenso war 
sie für die Sozialversicherung ihrer eigenen Dienstnehmer zuständig. 

'> § 441l' Abs. 201 ASVG 
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Der Hauptverband übte für die Sozialversicherungsträger eine Koor
dinationsfunktion aus. Abbildung 1 stellt die 22 Sozialversicherungs
träger und ihre Leistungsbereiche im Überblick dar: 

Abbildung 1 :  Organisation der 2 2  SoziaJversicherungsträger nach Leistungsbereichen 

HAUPTVERBAND der Sozialversicherungsträger 

leistungsbereich: 
Pen"-versicllerullfl 

leistungsbereIch: 
UllfaI1wmclllnnlg 

Versieh 

QueUe: Hauptverband 
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Ausgaben für Mitar
beiter der VAEB 

Bund 2013/1  

Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

(2) Die Sozialversicherung beruhte auf dem Prinzip der POichtversi
cherung. Die Beit räge der Pl1ichtversicherten dienten zur Finanzierung 
der Leistungen der Versicherungsanstalten nach dem Umlageverfah
ren. Die VAEB hatte im Jahr 2011 Einnahmen von rd. 1,333 Mrd. EUR. 
Sie setzten sich aus Beiträgen (66,76 Ofo) und aus sonstigen Einnah
men (z.B. Kostenbeteiligungen, Ersätze für Ausgleichzulagen) (6,60 Ofo) 
zusammen. Der Beitrag des Bundes aufgrund der Ausfallhartung betrug 
26,64 Ofo. Von den Gesamtausgaben der VAEB im Jahr 2011 in der Höhe 
von rd. 1 ,323 Mrd. EUR entfIelen Ueweils einschließlich Verwaltungs
aufwand und sonstigen Kosten) 41,8 Ofo auf die Pensionsversicherung, 
55,8 Ofo auf die Krankenversicherung und 2,4 Ofo auf die Unfallversi
cherung. 

3 . 1  Der Stand an Mitarbeitern der VAEB stieg in den Jahren 2008 bis 2011 

von 737,3 VBÄ (bzw. 796 Personen) auf 746,6 VBÄ (bzw. 825 Per
sonen); das entsprach einer Steigerung um 1,3 % (bzw. 3,6 Ofo). Die 
Personalausgaben (Bezugsaufwand inkl. Zulagen und EinzeIüberstun
den) stiegen in den Jahren 2008 bis 2011 von 31,71 Mio. EUR auf 
34,98 Mio. EUR; das entsprach einer Steigerung von 10,3 Ofo. Die Zula
gen stiegen von knapp über 2,04 Mio. EUR auf 2,21 Mio. EUR (siehe 
Tabelle I ). 

37 

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 41 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Allgemeines zur VAEB 

Tabelle 1 :  Kenndaten aktive Bedienstete der VAEB 

2008 2009 2010 2011 

R 
-

H 

Entwicklung 
2008/2011 

in % 

Anzahl der Mitarbeiter' nach Dienstordnung In Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) 

Verwaltungsangestellte (OO.A) 265,0 267,1 271,9 271,4 + 2,4 

Pflege personal (OO.A) 100.7 101,5 103,5 105,5 + 4,8 

PsychologInnen (OO.A) 1,8 2,5 2,5 2,6 + 44,4 

lahntechnikerinnen (OO.A) 18,1 18,9 18.8 18,6 + 2,8 

Ärzte (00.8) 44,3 48,7 46,6 48,0 + 8,4 

ArbeiterInnen (OO.C) 126,1 122,2 119,7 121.4 - 3,7 

Angestellte (EOO-Ang) 181,3 181,4 179,5 179,1 - 1.2 

Summe Mitarbeiter 737,3 742,3 742,5 746,6 + 1,3 

Anzahl der Mitarbeiter nach Leistungsbereich in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) 

Krankenversicherung 535,4 528.5 551,6 554.7 + 3,6 

Unfallversicherung 30,2 33,9 31.4 31,5 + 4,3 

Pensionsversicherung 171.7 179,9 159,5 160,4 - 6.6 

Summe Mitarbeiter 737,3 742,3 742,5 746,6 + 1,3 

Summe Mitarbeiter (in Personen) 796 810 812 825 + 3,6 

Bezugsaufwand' (inkl. Zulagen) und EInzelüberstunden in Mlo. EUR' 

Verwaltungsangestellte (OO.A) 9,93 10,36 10,87 11,02 + 11,0 

Pflege personal (OO.A) 3,34 3,58 3,69 3,81 + 14.1 

PsychologInnen (OO.A) 0,07 0,11 0,12 0,13 + 85.7 

lahntechnikerinnen (OO.A) 0,82 0.89 0,92 0,91 + 11,0 

Ärzte (OO.B) 3,73 4,17 4.04 4,22 + 13,1 

ArbeiterInnen (OO.C) 3,88 3,96 3,97 4.09 + 5.4 

Angestellte (EOO-Ang) 9.94 10,29 10,59 10.79 + 8.6 

Personalausgaben 31,71 33,36 34,20 34,98 + 10,3 

davon Zulageni. , (Leitung, Bereichsleitung, Funktion, sonstige) In MIo. EUR' 

Verwaltungsangestellte (OO.A) 0.39 0,37 0.41 MO + 2,6 

Pflegepersonal (OO.A) 0,26 0.29 0,30 0,31 + 19,2 

PsychologInnen (OO.A) 
lahntechnikerinnen (OO.A) 0,09 0,11 0.11 0,11 + 22,2 

Ärzte (00.8) 0.53 0,53 0.52 D.60 + 13,2 

Arbeiterinnen (OO.C) 0.35 0.37 0,37 0,37 + 5.7 

Angestellte (EOO-Ang) 0,42 0.47 0.43 0.42 

Summe Zulagen 2,04 2,14 2,14 2,21 + 8,3 

DO.A _ Dienstordnung Angestellte, 00.8 - Dienstordnung Ärzte. 00.( - Dienstordnung Arbeiter, EDO-Ang - Dienstordnung 

Eisenbahnversicherung 
1 Daten aus der Einreihungs- und Personalaufwandsstatistik (EPAS) der Österreichischen Sozialversicherung 
2 inkl. Kinderzulage 

] rundungsbedingte Summenabweichungen möglich 

Quellen: VAEB und Hauptverband 
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Ausgaben für Pensio
nisten der VAEB 

Bund 2013/1  

Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

3.2 Der RH stellte kritisch fest, dass im Überprüfungszeitraum keine Sta
bil isierung der Anzahl der Bediensteten und somit der Personalaus
gaben erzielt wurde. 

3.3 Der Hauptverballd ulld die VAEB hielteIl daZ1l ill ihrer Stellullgllahme 
fest, dass seit der Fusioll der beiden Träger (Versicherungsallstalt der 
Eisellbahllen und Versicherungsanstalt des österreichischell Bergbaus) 
im Zeitraum 2004 bis 201 1  der Mitarbcitcrstalld (in VZÄ) um 7, 60 % 

gesullken sei. Ab 2008 sei er leicht angestiegen; dies erkliire sich aus 
der Übernahme IIcuer TätigkeiteIl, wie der Administratioll des Bundes
pflegegeldes ulld der Kriegsgefallgenenentschädigungen der ÖBB und 
der Durchführung /Ion LeistulIgeIl des Pensionsillstituts sowie des wei
teren Ausbaus der Orgallisationseinheit "Geslllldheitsjörderung und 
Prä/lentioll': Darüber hillaus komme es (Iurcll die Impiementierulig 
neuer Module bzw. Z1Isätzlicher Behalldlu l1gsprogramme in deli bel
tellführendel1 Eillrichtul1gel1 Z1I Allstiegen bei delI Persollalställden. 

3.4 Der RH weist darauf hin, dass die Personalreduktion auf den ab 1. Jän
ner 2005 geltenden Sozialplan zurückzuführen war (siehe Anhang G). 
Dieser wurde von der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen und der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaus 
jeweils mit dem zuständigen Betriebsrat vereinbart, um die Nachteile 
für die entbehrlich gewordenen Dienstnehmer durch die Zusammen
legung zu mildern. Der RH verweist abermals darauf, dass Pensionie
rungen nach dem Sozial plan nicht zu einer Personalreduktion in glei
cher Höhe führten (siehe TZ 25). 

4.1 Die Anzahl der Pensionisten der VAEB nach DO.A, DO.B, 00.( und 
EDO-Ang fIel von 2008 bis 2011 von 828 auf 795; das entsprach einer 
Verringerung um 3,99 "10. Die Ausgaben für die Dienstgeber(pensions) 
leistung fIelen von 1 8,81 Mio. EUR auf 18,36 Mio. EUR ; das entsprach 
einer Verringerung um 2,4 0/0. Die Einnahmen durch Pensionsbeiträge 
(aktive Bedienstete) und Pensionssicherungsbeiträge (Aktive und Pen
sionisten) fielen von rd. 1,58 Mio. EUR auf rd. 1 ,54 Mio. EUR (- 2,5 Ofo) 
(siehe Tabelle 2).  

Die ASVG-Pensionsleistungen für die Pensionisten der VAEB stiegen 
von 2008 bis 2011 von rd. 16,04 Mio. EUR auf rd. 16,70 Mio. EUR 
(+ 4,1 Ofo). 
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Tabelle 2:  Kenndaten Pensionisten der VAEB 

2008 2009 

Anzahl der Pensionisten" , 

Verwaltungsangestellte (OO,A) 228 225 
Pflege, Psychol .. Zahntechn, (OO,A) 72 73 

Ärzte (00.8)' 43 43 

ArbeiterInnen (OO.C) 119 121 

Angestellte (EOO-Ang) 366 359 

Summe Pensionisten 828 821 

2010 

226 
71 
41 

123 
354 

815 

Ausgaben für Dlenstgeber(penslons)lelstungen'" In Mlo, EUR' 

Verwaltungsangestellte (OO.A) 4,33 4,37 4,44 

Pflege, Psychol., Zahntechn. (OO.A) 0,75 0,84 0,83 

Ärzte (OO.B)' 1,80 1,86 1,79 

ArbeiterInnen (OO.C) 0,87 0,95 0,96 

Angestellte (EOO-Ang) 11,06 11,07 11,00 

Summe Dlenstgeber(penslons)lelstungen 18,81 19,09 19.02 

Gesamtpension der Pensionisten der VAES' nach 00 In Mlo. EUR' 

Dienstgeber(pensions)leistungen' für die Pensionisten' 7,76 8.01 8,02 
der VAEB 
Durchschnittliche Dienstgeber(pensions)leistung' pro 1.200 1.239 1.243 
Pensionist' (pro Monat'. EUR) 
ASVG-Pensionsleistung für die Pensionisten' der VAEB 8,97 9,20 9,43 

Gesamtpensionsleistungen (Dlenstgeber- + ASVG- 16,73 17,21 17,45 
PensionsleIstung) tür die Pensionisten' der VAE8 
Durchschnittliche Gesamtpension pro Pensionist' (pro 2.586 2.661 2.704 
MonatS, EUR) 

2011 

221 
69 
39 

121 
345 

795 

4,34 
0,83 
1,78 
0,97 

10,44 

18,36 

7,92 

1.257 

9,39 

17,31 

2.747 

Gesamtpension der Pensionisten der VAEB nach EDO-Ang In Mlo. EUR' 

Oienstgeber(pensions)leistungen' tur die Pensionisten' 11,06 11,07 11,00 10,44 
der VAE8 
Durchschnittliche Oienstgeber(pensions)leistung' pro 2.158 2.202 2.220 2.161 
Pensionist' (pro Monat', EUR) 
ASVG-Pensionslei,tung für die Pensionisten' der VAEB 7,07 7,03 6,98 7,31 

Gesamtpensionsleistungen (Dlenstgeber- + ASVG- 18,13 lB.10 17,98 17,75 
Pensionsleistung) für die Pensionisten' der VAEB 
Durchschnittliche Gesamtpension pro Pensionist3 3,538 3.602 3.628 3.675 
(pro Monat', EUR) 

40 

R 
-

H 

Entwicklung 
2008/2011 

in Ofo 

- 3,1 
- 4,2 
- 9,3 
+ 1.7 
- 5,7 

- 4,0 

+ 0,2 
+ 10,7 
- 1.1 

+ 11,5 
- 5,6 

- 2,4 

+ 2,1 

+ 4,8 

+ 4,7 

+ 3,5 

+ 6,2 

- 5,6 

+ 0,1 

+ 3,4 

- 2.1 

+ 3,9 
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Fortsetzung Tabelle 2: Kenndaten Pensionisten der VAEB 

2008 2009 

Pensionsbeiträge in Mio. EUR' 

Einnahmen der VAEB tür Oienstgeber(pensions)leistun-
gen durch Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge 0,60 0,61 
(OO.A, OO.B, OO.C) 
Einnahmen für ASVG-Pensionsleistungen durch Oienst- 1,18 1,17 nehmer(pensions)beiträge (OO.A, OO.B, OO.C) 
Einnahmen für ASVG-Pensionsleistungen durch Oienst-

1,43 1,41 geberpensionsbeiträge (OO.A, OO.B, OO.C) 

Gesamteinnahmen tür ASVG-Pensionslefstungen 3,21 3,19 (OO,A, 00.8, OO.C) 
Einnahmen der VAEB für Oienstgeber(pensions)leis-
tungen durch Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge 0,98 1,00 
(EOO-Ang) 
Einnahmen für ASVG-Pensionsleistungen durch Oienst-

0,93 0,95 nehmerpensionsbeiträge' (EOO-Ang) 
Einnahmen für ASVG-Pensionsleistungen durch Oienst-

1,13 1,17 geber(pensions)beiträge' (EDO-Ang) 
Gesamteinnahmen für ASVG-Pensfonsle;stungen 3,04 3,12 (EOO-Ang) 

2010 2011 Entwicklung 
2008/2011 

in Ofo 

0.59 0,58 - 3,3 

1,14 1,11 - 5,9 

1,37 1,34 - 6,3 

3,10 3,03 - 5,6 

1,00 0,96 - 2,0 

0,97 0,99 + 6,5 

1,19 1,21 + 7,1 

3,16 3,16 + 3,9 

OO,A - Dienstordnung Angestellte, 00.8 - Dienstordnung Ärzte, 00,( - Dienstordnung Arbeiter, EDO-Ang - Dienstordnung 
Eisen bah nversicherung 
I 00.8 Schema A. Schema 8 und Schema C 
2 Daten aus der Einreihungs- und Personalaufwandsstatistik (EPAS) der Österreichischen Sozialversicherung 
) inkl. Hinterbliebener (Witwen/Witwer und Waisen) 
4 Bedienstete der Sozialversicherungsträger mit Dienstantritt vor 1996 (EDO-Ang) 
5 14-mal pro Jahr 
6 rundungsbedingte Summenabweichungen möglich 

QueUen: VAEB und Hauptverband 

Pensionsantritts

gründe und -alter 

Bund 2013/1  

4.2 Der RH wies darauf hin, dass im Jahr 2011 die  Gesamtpensionen 
(ASVG-Pension und Dienstgeber(pensions)leistung) für die 795 Pen
sionisten der VAEB mit rd. 35,06 Mio. EUR höher waren als die Per
sonalausgaben (Bezugsaufwand inkl. Zulagen und Einzelüberstunden) 
für die 825 Bediensteten der VAEB mit rd. 34,98 Mio. EUR (siehe dazu 
TZ 2 1 ). 

5,1 Die Anzahl der jährlichen Pensionsantritte lag in den Jahren 2008 bis 
2011 zwischen 5 und 1 6. Die geringe Anzahl von Pensionierungen war 
auf den Sozialplan zurückzuführen, der 2005 und 2006 1 22 über 50-

jährigen Bediensteten der VAEB die Pensionierung ermöglichte (siehe 
zum Sozialplan Anhang G). Das durchschnittliche Pensionsantrittsal
ter für Frauen betrug 2008 55,4 Jahre und 2011 57,4 Jahre, jenes für 
Männer 2008 59,6 Jahre und 2011 60,3 Jahre. 

41 

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 45 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Allgemeines zur VAEB 

Zwischen 2004 und 2007 sank der Personalstand um 69 Bedienstete. 
Der Sozial pi an war für Bedienstete vorgesehen, deren Arbeitsplatz 
entbehrlich geworden war. Den Rückgang des Personalstands um 
69 Bedienstete bei 1 22 Pensionierungen begründete die VAEB zum 
Teil mit neuen Tätigkeiten. 

Tabelle 3 :  Pensionsantritts-Kennzahlen der VAEB 

2008 2009 

Anzahl der Pensionierungen aufgrund 

Alterspension (m 65, W 60 Jahre) 1 6 
(Anteil in '10 an der Gesamtzahl) (16,7 '10) (42,9 '10) 
vorzeitige Alterspension wegen langer Versiche-
rungsdauer (.Hacklerpension·; m ab 60, w ab 55) 4 5 

(Anteil in '10 an der Gesamtzahl) (66,7 '10) (35,7 '10) 
Schwerarbeiter 
Oienstunfähigkeit 1 3 

(Anteil in '10 an der Gesamtzahl) (16,7 '10) (21,4 '10) 
Korridorpension (m ab 62) 
Ruhestandsversetzung durch Vorstand 

Gesamtzahl Pensionierungen 6 14 

davon Frauen 3 9 

davon Männer 3 5 

Pensionsantrittsalter Frauen' 

Verwaltungsangestellte (OO.A) 53.0 55,0 

Pflege, Psychol., Zahntechn. (OO.A) 60,0 57,8 

Ärztinnen (OO.B) 

Arbeiterinnen (OO.C) 57,3 55,2 

Angestellte (EOO-Ang) 

Du reh sc h nlttllch es Penslo nsa ntrl ttsal ter 55,4 55,S 
Frauen 

Pensionsantrittsalter Männer' 

Verwaltungsangestellte (OO.A) 59,3 
Pflege, Psychol., Zahntechn. (OO.A) 

Ärzte (OO.B) 65,1 

Arbeiter (OO.C) 60,0 60,5 

Angestellte (EOO-Ang) 46,8 

Durchschnittliches Pensionsantrittsalter 59,6 60,6 
Männer 

2010 2011 
Entwicklung 
2008/2011 

4 
(25,0 '10) 

6 4 
(37,5 '10) (80 '10) 

6 1 
(37,5 '10) (20 '10) 

16 5 

11 4 

5 1 

54,5 

56,6 

55,0 

58,0 58,2 

50,5 

55,4 57,4 + 2 Jahr. 

60,1 
67,0 
59,6 60,3 

52,S 

59,9 60,3 + 0,7 Jahre 

OO.A - Dienstordnung Angestellte, OO.B - Dienstordnung Ärzte, 00.( - Dienstordnung Arbeiter, EOO-Ang -
Dienstordnung Eisenbahnversicherung 
, rundungsbedingte Summenabweichungen möglich 

Quellen: VAEB und Hauptverband 
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der Bediensteten 
der VAEB 

Bund 2013/1  

Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

5.2 Hinsichtlich der 122 Pensionierungen nach dem Sozialplan merkte der 
RH kritisch an, dass sich demgegenüber der Personalstand der VAEB 
zwischen 2004 und 2007 um lediglich 69 Bedienstete reduzierte; dies 
obwohl grundsätzlich der Sozialplan nur rur Bedienstete vorgesehen 
war. deren Arbeitsplatz entbehrlich geworden war. 

5.3 Der Haupt/lerband und die VAEB verwieseIl in ihrer Stellungnahme 
dart/uf, dass der Persona!sfalld über den Zeitraum 2004 bis 201 1  gesun
ken sei. 

5.4 Der RH merkte hiezu abermals an, dass sich der Personalstand im Zeit
raum von 2004 bis 2007 nicht um die Gesamtanzahl der 122 nach dem 
Sozialplan pensionierten Bediensteten reduziert hatte. 

6 ( I )  Die Bediensteten der VAEB standen in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis. Ihre Rechte (inkl. Pensionsrechte) und Pflichten waren 
insbesondere durch Dienstordnungen (DO) bestimmt. Auf die verschie
denen Beschäftigtengruppen waren Folgende Dienstordnungen anzu
wenden: 

I.  die EDO-Ang für die Verwaltungsangestellten der Versicherungsan
stalt der österreichischen Eisenbahnen bei Dienstantritt vor 1996, 

2. die DO.A für die Verwaltungsangestellten im Bereich Eisenbahnen 
bei Dienstantritt ab 1996, für die Verwaltungsangestellten im Bereich 
Bergbau sowie rur das Pflegepersonal, die Psychologen und Zahn
techniker, 

3 .  die DO.B für die Ärzte und 

4. die DO.C für die Arbeiter. 

Die weitere Darstellung behandelt die Pensionsrechte vorwiegend der 
EDO-Ang. Die pensionsrechtlichen Bestimmungen der übrigen Dienst
ordnungen halle der RH bereits im Bericht "Pensionsrecht der Bediens
teten der Sozialversicherungen", Reihe Bund 201 2/10, beurteilt. 

(2) Die EDO-Ang war von der Versicherungsanstalt der österreich i
sehen Eisenbahnen und der zuständigen Gewerkschaft abgeschlossen 
worden. Als Kollektivvertrag wirkte sie unmittelbar auf die einzelnen 
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Pensions recht der 
EDO-Ang 
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Arbeitsverhältnisse ein. Gleichzeitig wurde sie als Richtlinie des Haupt
verbands beschlossen. Damit wohnte ihr ein DoppeJcharakter als Min
dest- und Höchststandard inne, von dem weder zu Gunsten noch zu 
Lasten der Dienstnehmer abgewichen werden konnte. 

(3) Aus einer Bestimmung des ASVG leiteten die VAEB und der Haupt
verband ab, dass die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen ihre Kollektivvertragsfähigkeit 1 996 verloren habe. 

(4) Der Hauptverband sah sich aufgrund der allgemeinen Regelung, 
wonach er Kollektivverträge für das Dienst-, Besoldungs- und Pensi
onsrecht der Bediensteten der Sozialversicherungsträger abschließen 
konnte, nunmehr als zuständigen Kollektivvertragspartner für die bei 
der Versicherungsanstalt der österreich ischen Eisenbahnen vor 1 996 
eingetretenen Bediensteten. Ein Beschluss des Hauptverbands legte 
fest, dass die EDO-Ang als Richtlinie ihre Gültigkeit verloren hatte. Die 
VAEB ging davon aus, dass die EDO-Ang nach dem Verlust der Kol
lektivvertragsf<ihigkeit als nachwirkender Kollektivvertrag weitergelte.6 

7.1 ( 1 )  Die EDO-Ang sah vor, dass jene unkündbaren Bediensteten der 
VAEB, die in ihren Anwendungsbereich fIelen, neben ihrer ASVG-Pen
si on eine monatlich (inkl. Sonderzahlungen 1 4-mal pro Jahr) ausbe
zahlte Dienstgeber(pensions)leistung erhalten (zur UnkündbarsteIlung 
siehe Anhang A). 

(2) Der Text der EDO-Ang, einschließlich der Bestimmungen zum Pen
sionsrecht, war seit 198 1  unverändert geblieben. I n  der EDO-Ang war 
vorgesehen, dass "künftige Änderungen pensionsrechtlicher Bestim
mungen für die Beamten der ÖBB auch für die EDO-Angestellten 
insoweit gelten, als sie Bestimmungen betreffen, die in der EDO-Ang 
inhaltlich gleich geregelt sind". Nach Ansicht der VAEB war diese Ver
weisungsbestimmung aufgrund betrieblicher Übung der tatsächlichen 
Übernahme von Änderungen des ÖBB-Rechts auch Inhalt der Ein
zelarbeitsverträge geworden. Daraus leitete die VAEB ab, dass die im  
ÖBB-Pensionsrecht vorgenommenen Reformen, insbesondere die Erhö
hung des Pensionsantrittsalters sowie der erforderlichen notwendigen 
Gesamtdienstzeit, die Einführung einer Durchrechnung der Monatsbe
züge sowie von Abschlägen bei vorzeitigem Pensionsantritt, auch für 

6 Nach dem Erlöschen eines Kollektivvertrags wirkt dieser nach. Diese Nachwirkung ist 

zeitlich beschränkt bis zum Abschluss eines neuen Kollektivvertrags oder von Einzelver

einbarungen und erstreckt sich lediglich aur die bis zum Erlöschen eingetretenen Dienst

nehmer. 
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die der EDO-Ang unterliegenden Bediensteten anzuwenden sind. Im 
Ergebnis wendete die VAEB bei der Pensionsberechnung die entspre
chenden Bestimmungen des Bundesbahn-Pensionsgesetzes an. 

(3) Während der Gebarungsüberprüfung waren mehrere Verfahren beim 
Arbeits- und Sozialgericht anhängig, in denen sich Bedienstete der 
VAEB gegen die Anwendung der ihrer Rechtsansicht nach unzulässigen 
dynamischen Verweisung auf das ÖBB-Pensionsrecht und für die aus
schließliche Anwendung der pensionsrechtlichen Bestimmungen der 
EDO-Ang aussprachen. Im Ergebnis würde dies zu einem Pensionsan
tritt nach 34,5 Dienstjahren mit 83 D/o vom Letztbezug zuzüglich einer 
Nebengebührenzulage führen. 

(4) Um zukünftig Rechtsunsicherheit zu vermeiden, regte die VAEB 
nach einer Vorstandssitzung von Dezember 2011 an, dass der Haupt
verband als Kollektivvertragspartner in einer Übergangsbest immung 
zur DO.A die ihrer Rechtsansicht nach seit 1981 aufgrund von Ver
weisungsbestimmungen eingetretenen inhaltl ichen Änderungen des 
Dienstrechts präzisiert. Dabei ist beabsichtigt, ausdrücklich festzuhal
ten, welche konkreten pensionsrechtlichen Bestimmungen des Bun
desbahn-Pensionsgesetzes aufgrund der Verweisungsbestimmungen 
der EDO-Ang in Verbindung mit der betrieblichen Übung zur Anwen
dung gelangen. 

7.2 Der RH empfahl dem Hauptverband und der VAEB, das bislang ange
wendete Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht der Bediensteten der 
VAEB, die in den Anwendungsbereich der EDO-Ang fIelen, auf eine 
neue rechtliche Grundlage zu stellen, um zukünftig anstehende Ände
rungen gezielt durchführen zu können. 

Der RH betonte, dass die nachfolgende Darstellung der Rechtslage 
und der finanziellen Auswirkungen der Dienstgeber(pensions)leistung 
unabhängig von den anhängigen Verfahren und der Entscheidung des 
Arbeits- und Sozialgerichts erfolgte. 

Die weitere Darstel lung beruht auf dem Pensionsrecht der EDO-Ang in 
Verbindung mit dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, wie es die VAEB zu r  

Zeit der Gebarungsüberprüfung vollzog. Das galt insbesondere auch für 
das mögliche Einsparungspotenzial bei Umsetzung der Empfehlungen 
des RH, das sich auf einen Vergleich zwischen dem durch das Bundes
bahn-Pensionsgesetz modifIzierten Pensionsrecht der EDO-Ang und 
den vom RH angeregten Änderungen bezieht. Soweit es zur Veran-
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schaulichung der EDO-Ang zweckdienlich war, wurde auf die Bestim
mungen in ihrer letzten Fassung aus dem Jahr 1981  ohne E inbeziehung 
des Bundesbahn-Pensionsgesetzes h ingewiesen. Ausgehend von die
ser ursprünglichen Fassung der EDO-Ang würde sich bei ausschließ
licher Geltung der pensionsrechtlichen Bestimmungen der EDO-Ang 
ein E insparungspotenzial in weit größerem Ausmaß ergeben. 

7.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbands und der VAEB treffe es zwar 
zu, dass der Hauptverband koliektivliertragsJähig sei. Die EDO-Ang 
sei zum Übergangsrecht der DO.A geworden, das auf die 1I0r J 996 
eingetretenen Dienstnehmer weiterhin anzuwenden sei. Kollektivver
tragliche Änderungen der EDO-Ang fielen in den Zustiindigkeitsbe
reich des Hauptverbands - allerdings nur in Vertretung des einzigen 
betroffenen Soziailiersicherungsträgers (der VAEB). Es läge somit an 
der VAEB als zuständigem Dienstgeber, gemeinsam mit dem Haupt
verband, Rechtsänderungen im Bereich der EDO-Ang zu initiieren. Die 
VAEB sei 2012 an den Hauptverband herangetreten, es würden noch 
in diesem Jahr (2012) Gespräche mit dem Kollektivvertragspllrtner auf 
Arbeitnehmerseite begonnen. 

Im Hinblick a uf eine mittlerweile ergangene erstinstanzliche Entschei
dung des Arbeits- und Sozialgerichts werde die VAEB gemeinsam mit 
dem Hauptverband anregen, die Rechtslage aufrecht/ich klarere Grund
lagen zu stellen. Als Ergebnis dieser Entscheidung seifestzuhalten, dass 
dmiOn auszugehen sei, dass die Unterwerfung der klagenden Bediens
teten unter die pensionsrechtlichen Bestimmungen der Bediensteten 
der ÖBB wirksam und zulässigerweise erfolgt sei. 

7.4 Der RH begrüßte die Zusage des Hauptverbands, gemeinsam mit derVAEB 
die notwendigen Schritte im Sinne der Empfehlungen des RH vorneh
men zu wollen. 

8.1 ( 1 )  Das Pensionsrecht der EDO-Ang galt für die unkündbaren oder die
sen gleichgestellten Verwaltungsangestellten der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen (zur UnkündbarsteIlung siehe Anhang 
A), die bis Ende 1 995 in deren Dienst getreten waren.7 Diese Dienstneh
mer werden nach der Ruhestandsversetzung gemäß der EDO-Ang eine 
Dienstgeber(pensions)leistung erhalten. Ab dem Stichtag für den Anspruch 
auf die gesetzliche Pension reduziert sich die Dienstgeber(pensionslleis
tung und steht zusätzlich zur gesetzlichen ASVG/ APG-Pension zu. Die 
Dienstgeber(pensions)leistung war als Betriebspension aufgrund einer 
direkten Leistungszusage des Dienstgebers gemäß dem Betriebspensi-

7 § I i.V.m. § 100 EDO-Ang i.V.m. § 168 DO.A 
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onsgesetz anzusehen.8 Per Ja. April 2011 galt dies für rd. 190 aktive 
Bediensiete, das waren rd. 2J % der Dienstnehmer. 

(2) Für alle übrigen bis Ende 1995 in den Dienst eingetretenen, nicht 
von der EDD-Ang erfassten Bediensteten der VAEB galt das Pensions
recht der Dienstordnungen A, B oder C. Diese Dienstnehmer werden 
ab dem ASVG-Pensionsstichtag neben der gesetzlichen Pension eine 
Dienstgeber[pensions)leistung nach der DD.A, DD.B oder DO.C erhal
ten. Per JO. April 2011 waren dies rcl. 27 % der Dienstnehmer. 

[J) Für die ab 1 996 in ein Dienstverhältnis eingetretenen Bedienste
ten waren ein Pensionskassenkollekl ivvertrag und eine Pensionskas
senrichtlinie anzuwenden, deren Leistungsrecht die Pension nach den 
Dienstordnungen ersetzen sollte [siehe Anhang B).9 Diese Dienstneh
mer werden neben der ASVG-Pension Leistungen aus der Pensions
kasse erhalten. Per JO. April 2011 waren dies rd. 50 % der Dienstnehmer. 

8.2 Der R H  hielt fest, dass per Ja. April 2011 rd. 50 % der Bediensteten 
Anspruch auf eine Dienstgeber[pensions)leistung hatten. Von diesen 
unterlagen rd. 2J % dem Pensionsrecht der EDO-Ang. 

8.3 Laut Stellungnahme lies Hauptverbllllds ulld der VAEB /lnterlägell der
zeit lIur mehr ca. 1 90 Allgestellte (= 23 % der Diellstllehmer) dem aus
laufelldell Übergangsrecht der EDO-AlIg; auf die übrigen Mitarbeiter 

flilldell die Diellstordllullgell DO.A, DO.B oder DO.C mit ihrem PeIlsi
onsrecht ulld dem Pensiollskassell-KollektillVertrag Allwelldung. 

Bei der Dienstordnullgspension handle es sich um eine betriebliche 
ZUSlllZpclIsion im Sinne des Betriebspellsionsgesetzes (2. Säule der 
Alterssicherung = Arbeitsrecht). Gruudsätze, die fur die gesetzliche 
Allerssicherung ( 1 .  Säule = Sozialversicherullgswesen) geIteIl würde", 
kÖIII/ten daher nicht unreflektiert übertragen werden, weil sie amieren 
rech /lichen Regelunge" und volkswi rtschaftlic!/e" RlIh me"bedi "g/lnge" 
u"terlägen (Sozialversicheru"gssystem als umlagejinanziertes System). 
Zu bellcllten sei dabei, dass betrieblic!/en Zusatzpensionen aus direkteIl 
Leistungszusagen Entgeltchllrakler zukäme. Deli Arbeitgeber komme die 
PellsiollsZllsage güllstiger, weil keille Lohnnebenkosten anfalleIl würden. 
Diese lIrbeitsrechtliche Natur des Betriebspellsiollssystems mit einem 
Itlliitlidulllallspruch auf Kapitalisierullg sllmt entsprechender Verzill
su"g VOll Dienstllehmer- lIlId (fiktivem) Diellstgeberbeilrag verkellue der 
RH im Direktvergleich mit dem Bellmtenpe"sionsrecht, dlls ein Umla
gcverfllh ren da rstelle. 

11 I3clricbspensionsgcselz. 8GBI. Nr. 282/ 1 990. zuletzt Ld.F. BGBL I Nr. 54/201 2 
, § 168 DO.A 
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8.4 Der RH wies zum Argument des auslaufenden Übergangsrechts der 
EDO-Ang darauf hin, dass diese Bestimmungen aufgrund der vorlie
genden Altersverteilung der EDO-Ang-Bediensteten noch für Ruhe
standsversetzungen bis ca. 2040 anwendbar sein werden und darauf 
beruhende Pensionsauszahlungen bis über 2050 hinaus zu erwarten 
sind. 

Zum Betriebspensionsgesetz entgegnet der RH, dass das Modell der drei 
Säulen der Altersversorgung (ASVG-Pension, betriebliche und private 
Vorsorge) 1990 bei Einführung der Pensionskassen entwickelt wurde. 
Direkte Leistungszusagen, wie die Dienstgeber(pensions)leistung nach 
der EDO-Ang, hatte es bereits lange davor gegeben. Sie wurden später 
als betriebliche Leistungen ebenfalls der sogenannten 2. Säule zuge
ordnet. Deshalb ist innerhalb dieser 2. Säule auch streng zwischen 
den unterschiedlichen Arten von Betriebspensionen zu unterscheiden. 
Für das neu eingeführte kapitalgedeckte Pensionskassensystem gelten 
andere Grundsätze als für das bereits bestehende System der direkten 
Pensionszusagen. Insbesondere ist bei D irektzusagen die zugesagte 
Pensionshöhe auszubezahlen, unabhängig davon, welche Höhe allfal
lige Beiträge der Dienstnehmer erreichen, ob diese und sonstige Mittel 
des Dienstgebers veranlagt wurden und welches Veranlagungsergeb
nis erzielt wurde. Aus der Qualifikation der Betriebspension als Ent
gelt lässt sich keine zwingende Verzinsung ableiten. 

Zum Einwand, dass Grundsätze der umlagefinanzierten gesetzlichen 
Alterssicherung ( I .  Säule) nicht auf eine betriebliche Zusatzpension 
(2. Säule) übertragen werden können, betont der RH, dass er das Umla
geverfahren nicht auf die Dienstordnungspension angewandt hatte. 
In TZ 4 hatte er lediglich den Finanzierungsbedarf für die Dienst
ordnungspensionen und in TZ 23 die Eigenleistung eines Bedienste
ten anhand der geleisteten Pensionsbeiträge dargestellt. Zudem weist 
der RH darauf h in, dass auch der Ruhebezug der Beamten unter dem 
Blickwinkel einer gesetzlich begründeten, vom Dienstgeber (= Gebiets
körperschaft) zu erbringenden Direktzusage einer Pensionsleistung 
betrachtet werden kann. 

9 ( I )  Zur Beurteilung der Pensionssysteme wurden einerseits die Eck
punkte des Pensionsrechts untersucht, das waren u.a. Durchrechnungs
dauer, Pensionsantrittsalter, Gesamtdienstzeit, Bemessungsgrundlage, 
Verlustdeckel, Pensionskonto nach Art des Allgemeinen Pensionsge
setzes (APG), Parallelrechnung von Pensionsrecht und Pensionskonto, 
Höchstbeitragsgrundlage und Abschläge bei vorzeitiger Versetzung in 
den Ruhestand. 

Bund 2013/1  
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(2) Andererseits berechnete der R H  in Zusammenwirken mit der VAEB 
die Fmanziellen Auswirkungen der Pensionsreformen. Hiebei wurden 
die Höhe der Dienstgeber(pensions)leistung, die Gesamtpension und 
die auf Dauer des Ruhestands gesamthaft erhaltene Pensionsleistung 
für einen Bediensteten in Abhängigkeit vom Geburtsdatum berech
net. Diese Beträge hingen neben den angeführten Eckpunkten des Pen
sionsrechts in direkter Weise auch vom Gehaltsverlauf der Aktivzeit 
ab. Um die verschiedenen Pensionsregelungen - hier jene der VAEB 
(EDO-Ang) gegenüber jenen des Bundes - in ihren fInanziellen Aus
wirkungen vergleichen zu können, defI nierte der RH für die Berech
nung einen einheitlichen NormverdienstveriauflO und einen normierten 
Zeitpunkt für den Dienstantritt (siehe Anhang Cl. 

(3) Bei dieser Pensionsberechnung wird auf ein und denselben Norm
verdienstverlauf einmal das Pensionsrecht der EDO-Ang und einmal 
das Beamtenpensionsrecht angewendet. Das Ergebnis dieser Berech
nung war einerseits die Dienstgeber(pensions)leistung sowie die 
Gesamtpensionshöhe, andererseits die Pensionshöhe im Bund jeweils 
in Abhängigkeit vom Geburtsdatum. Die Pensionshöhe des Bundes
beamten konnte vor den Reformen bis zu 80 O!o des Letztbezugs errei
chen. Daher wurde auch das Ergebnis der Berechnungen der Pensi
onshöhe in der VAEB (EDO-Ang) bzw. im Bund in der Einheit Prozent 
vom Letztbezug dargestellt, um den ErFolg der Reformen gegenüber 
der Ausgangslage ersichtlich zu machen. 

(4) Der RH wandte neben den Gehaltsverläufen des Bundes alternativ 
auch die der Sozialversicherungsträger Für die Berechnungen an. Die 
grafIschen Darstellungen der Ergebnisse beinhalten daher stets den 
einen zugrunde l iegenden Normverdienstverlauf (Bund oder Sozialver
sicherung), auf dessen Grundlage die Pensionshöhe der VAEB (EDO
Ang) bzw. Für den Bund berechnet wurde (Anhang Cl. 

(5) Ergänzend wurde die auf Dauer des Ruhestands gesamthaft für 
einen pensionierten Bediensteten der VAEB (EDO-Ang) zu erwartende 
Gesamtpensionsleistung für die verschiedenen Geburtsdaten berechnet 
und im Vergleich zu einem Bundesbeamten dargestellt. Als Grundlage 
der Berechnung und des Vergleichs wurden ein einheitlicher Normver
dienstverlauf (hier Sozia lversicherung), das frühest mögliche Antritts
alter ohne Abschläge und die gleiche statistische Lebenserwartung 
gewählt (siehe Anhang Cl. 

10 alle Abbildungen und Tabellen nach Normverdienstverlauf der Sozialversicherungen 
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10.1 ( 1 )  Das unkündbare öffentl ich-rechtliche Dienstverhältnis des (Bundes) 
Beamten galt auf Lebenszeit. Dafür erhielt der Beamte von seinem 
Dienstgeber im Aktivstand einen Monatsbezug bzw. nach Versetzung 
in den Ruhestand einen Ruhegenuss. Es bestand bei Versetzung in den 
Ruhestand kein Anspruch auf Abfertigung. 

(2) Die Höhe des Ruhegenusses nach dem Pensionsrecht des Bundes 
(Rechtslage 2004) errechnete sich aus 

Ruhegenuss - Berechnungsgrundlage x Bemessungsgrundlage x Steigerungsbetrag 
(mtl. Beitragsgrundl.) x (80 % - Abschläge) x (max. 100 %) 

- der (Ruhegenuss-)Berechnungsgrundlage: 

Im Endausbau der Reform (2028) ermittelte sich diese aufgrund einer 
40-jährigen Durchrechnung der (auf einen aktuellen Geldwert auf
gewerteten) Monatsbezüge; im  Übergangszeitraum stieg der Durch
rechnungszeitraum schrittweise mit dem Jahr der Versetzung in den 
Ruhestand. 

- der (Ruhegenuss-)Bemessungsgrundlage: 

Die Bemessungsgrundlage betrug 80 % der Berechnungsgrundlage. 

Die Bemessungsgrundlage wurde bei gegenüber dem Regelpensions
alter vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand um einen Abschlag von 
3,36 Prozentpunkten, das entspricht 4,2 0/0, pro Jahr der vorzeitigen 
Versetzung reduziert. 

- dem Steigerungsbetrag (max. 100 %) aufgrund der Gesamtdienstzeit: 

Im Endausbau der Reform betrug die für den Ruhegenuss im Höchst
ausmaß erforderliche Gesamtdienstzeit 45 Jahre; im Übergangszeit
raum stieg sie schrittweise von 35 auf 45 Jahre. 

- der Verlustdeckelung: 

Diese reduzierte die Verluste aufgrund der Durchrechnung gegenüber 
dem Ergebnis einer Ruhegenussberechnung nach der Rechtslage 2003 
(maximal 18-jährige Durchrechnung, erforderliche Gesamtdienstzeit 
40 Jahre). Der Verlustdeckel stieg schrittweise von 5 % (im Jahr 2004) 
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Bund 2 0 1 3 / 1  

auf 1 0  % ( im Jahr 2024) und hing vom Jahr ab, i n  dem erstmals ein 
Pensionsanspruch bestand. 

(3) Die Höhe des Ruhegenusses nach dem Pensionskonto des APG 
errechnete sich aus den Beitragsleistungen während der gesamten 
Aklivzeit. Dazu wurden die monatlichen Einkommensbestandteile (mil 
dem Wert der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage begrenzt) berücksichtigt. 
Diese wurden jährlich (einschließlich Sonderzahlungen) als Rechenwert 
auf dem Konto eingetragen, mit  dem Kontoprozentsatz von 1 ,78 "10 
gewichtet und als Teilgutschrift des entsprechenden Jahres gewertet. 
Die Gesamtgutschrift ergab sich aus der Teilgutschrift des laufenden 
Jahres und der mit der Aufwertungszahl aufgewerteten Gesamtgut
schriFt des vorangegangenen Kalenderjahres. Die Gesamtgutschrif1 
dividiert durch 1 4  ergab den Rechenwert der monatlichen Pension. 
Für einen Pensionsanspruch in Höhe von 80 Ofo der Berechnungs
grundlage waren - aufgrund des Kontoprozentsatzes von 1 ,78 Ofo -

45 Beitragsjahre erForderlich. Bei Versetzungen in den Ruhestand vor 
dem 65. Lebensjahr betrug der Abschlag von der Pension grundsätz
lich 4,2 0J0 pro Jahr (das entspricht dem Abschlag von 3,36 Prozent
punkten von der Bemessungsgrundlage). 

(4) Bei der Parallelrechn u ng setzte sich die Gesamtpension aus einem 
Anteil des nach dem Pensionsrecht (Rechtslage 2004) berechneten 
Ruhegenusses und einem Anteil der nach dem APG-Pensionskonto 
berechneten Kontopension zusammen. Das Prozentausmaß des Anteils 
des Ruhegenusses errechnete sich Für den Bundesbeamten nach dem 
Prozentwert seines Steigerungsbetrags zum Stichtag (3 1 .  Dezem
ber 2004); das Prozentausmaß der Kontopension ergab sich aus der 
Ergänzung dieses Prozentwerts auf 100. Bei Pragmatisierung ab 2002 

erfolgte die Berechnung des Ruhegenusses nur über das Pensionskonto 
des APG. (Gemäß 2. Stabilitätsgesetz 201 2, BGBI. I Nr. 3 5/20 1 2, enfallt 
die Parallelrechnung für die ab 1 976 geborenen Beamten, der Ruhe
genuss wird über das Pensionskonto berechnet.) 

Eine grafische Darstellung des Ergebnisses zur Pensionsberechnung 
Bund fmdet sich unter der TZ 20 (siehe Abbildung 6 und 7). 

10.2 Der RH hatte die Systematik der Ruhegenussberechnung mi t  einem 
Regelpensionsalter von 65 Jahren, einer Durchrechnung von 40 Jah
ren und einer Gesamtdienstzeit von 45 Jahren im Sinne der Leistungs
gerechtigkeit und Finanzierbarkeit der Ruhegenüsse in seinem Bericht 

"Reformen der Beamtenpensionssysteme des Bundes und der Länder", 
Reihe Bund 2009/ 10, als zweckmäßig und sparsam beurteilt. 

5 1  
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Die Methode der Pensions berechnung nach dem Pensionskonto des 
APG war beitragsbezogen, transparent und nach erfolgter Einrichtung 
des Kontos einfach in der Durchführung. Das Pensionskonto und die 
Parallelrechnung trugen in hohem Maß zur künftigen Finanzierung 
der Ruhegenüsse der Beamten bei. Gleichzeitig wurde damit auch eine 
Harmonisierung der Methode der Pensions berechnung für Beamte mit 
jener der Vertragsbediensteten, Landeslehrerbeamten und Landesver
tragslehrer, aber auch mit  den ASVG-Versicherten umgesetzt (Reihe 
Bund 2009/ 10). 

11 ( I )  Das Pensionsrecht nach dem ASVG war nicht Gegenstand der Geba
rungsüberprüfung; seine Darstellung war jedoch erforderlich, um die 
Pensionsberechnung nach den Pensionsrechten der VAEB zu analy
sieren. Aus Gründen der Lesbarkeit wurde nachfolgend eine verein
fachte Darstellung gewählt. 

(2) Die Höhe der Pension nach der Rechtslage 2004 errechnete sich aus 

Pension - (Bemessungsgrundlage x Steigerungsbetrag) - Abschläge 
Rechtslage 2004: (mtl. Beitragsgrundl. x ,,80 %") - Abschläge (in %) 

- der Bemessungsgrundlage: 

Im Endausbau der Reform (2028) ermittelte sich diese aufgrund einer 
40-jährigen Durchrechnung der (höchsten) Monatsbezüge (Beitrags
grundlagen). In der Übergangsphase stieg der Durchrechnungszeit
raum von 1 6  Jahren (2004) auf 40 Jahre (2028). Die zugrunde lie
genden Monatsbezüge aus vergangenen Jahren wurden maximal bis 
zur jeweils geltenden Höchstbeitragsgrundlage berücksichtigt und mit 
einem Aufwertungsfaktor (in Orientierung am Verbraucherpreisindex) 
aufgewertet. 

- dem Steigerungsbetrag: 

Dieser errechnete sich aus einem Prozentsatz (Summe der Steigerungs
punkte) der Bemessungsgrundlage, der sich aus der Anzahl der vor
liegenden Versicherungsmonate ergab. Die erforderl iche Dienstzeit 
für 80 Ofo der Bemessungsgrundlage betrug 45 Jahre, das entsprach 
1 ,78 Steigerungspunkten pro Jahr; in einer Übergangsphase verlängerte 
sich diese Dienstzeit zwischen 2004 und 2009 von 40 auf 45 Jahre. 
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- Das Regclpensionsalter des ASVG betrug für männliche Versicherte 
65 Jahre. Bis 2023 beträgt es für weibliche Versicherte 60 Jahre, 
zwischen 2024 und 2033 wird es pro Jahr um sechs Monate stufen
weise ebenfalls auf 65 Jahre angehoben. 

- Die Abschläge für einen (vorzeitigen) Pensionsantritt vor Erreichen 
des Regelpensionsalters des ASVG betrugen 4,2 % pro Jahr von der 
Pensionsleistung, insgesamt waren die Abschläge auf maximal 1 5  "10 
begrenzt. Ein zusätzlicher Abschlag von 2, I "10 pro Jahr war bei der 
ab dem 62. Lebensjahr möglichen Korridorpension zu berechnen. 
Versicherte, die die Anspruchsvoraussetzungen für die Alterspen
sion wegen langer Versicherungsdauer ("Hackler") bis 3 1 .  Dezem
ber 201 3  erfüllten, hatten keine Abschläge. 

- der Verlustdeckelung: 

Die Verlustdeckelung reduzierte die Verluste aufgrund der Durchrech
nung gegenüber der Vergleichspension: Diese war das Ergebnis einer 
Pensionsberechnung nach der Rechtslage 2003 mit einer maximal 
1 8-jährigen Durchrechnung und einer erforderlichen Gesamtdienst
zeit von 40 Jahren (siehe Anhang E). Der Verlustdeckel stieg schritt
weise von 5 % (im Jahr 2004) auf 10 % (ab 2024) und hing vom Jahr 
ab, in dem erstmals ein Pensionsanspruch bestand. 

(3) Für Personen, die Versicherungszeiten erstmals ab I .  Jänner 2005 
erwarben, wurde die Pension mittels des Pensionskontos des APG 
berechnet (siehe TZ 1 2). Für ab 1 955 geborene Versicherte war eine 
Parallelrechnung von Pensionskonto und ASVG-Pensionsrecht anzu
wenden (siehe TZ 1 2). Ab I .  Jänner 20 1 4  werden alle ASVG-Versicher
ten mittels einer Kontoerstgulschrift in das Pensionskonto übergeführt. 

Errechnung der Pensionen 

Pensionsberech nung 
für ASVG-Versicherte 

Bund 2013/1  

1 2  Bei der Pensionsberechnung nach dem ASVG waren d ie  Pension nach 
der Rechtslage 2004 sowie die Vergleichspension nach der Rechts
lage 2003 zu ermitteln sowie eine 5 "10- bis 10 %-Deckclung zwischen 
diesen beiden vorzunehmen. Für ab 1955 geborene Versicherte war 
zusätzlich eine Parallcl rechnung von ASVG und dem APG-Pensions
konto anzuwenden. Nachfolgend angeführte Berechnungen (verein
fachte Darstel lung ohne Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kinder
erziehung) waren erforderl ich : 
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I .  Es war eine Vergleichs-Bemessungsgrundlage I nach der Rechts
lage 2003 mit 1 5-jähriger Durchrechnung zu bilden. 

2. Bei Versicherten, die die Pension vor Erreichen des Regelpensions
alters antraten (vorzeitige Alterspension), war zudem vor 2020 eine 
weitere Berechnung für eine Vergleichs-Bemessungsgrundlage 2 
nach der Rechtslage 2003 mit einer bis zu 1 8-jährigen Durchrech
nung durchzuführen. 

3. Die Vergleichs-Bemessungsgrundlage 2 durfte die Vergleichs
Bemessungsgrundlage I um nicht mehr als 0 Ofo bis 7 Ofo (abhängig 
von der Höhe der Vergleichs-Bemessungsgrundlage I )  unterschrei
ten. Daraus ergab sich ein allfalliger Erhöhungsbetrag. 

4. Das Ergebnis (ab 2020 die Vergleichs-Bemessungsgrundlage I ;  sonst 
die Vergleichs-Bemessungsgrundlage 2 einschließlich des allfälligen 
Erhöhungsbetrags) war die Vergleichs-Bemessungsgrundlage. Aus 
dieser war mit den Steigerungspunkten von je 2 Ofo pro Jahr und 
den Abschlägen die Vergleichspension nach der Rechtslage 2003 
zu berechnen. 

5. Weiters war die Pension nach der Rechtslage 2004 mit der vom Jahr 
des Pensionsantritts abhängigen 1 6- bis 40-jährigen Durchrech
nung und Steigerungspunkten von 1 ,78 Ofo pro Jahr zu bilden. 

6. Diese Pension durfte die Vergleichspension um nicht mehr als 5 Ofo 
bis 10  Ofo (abhängig vom Jahr der erstmöglichen Pensionierung) 
unterschreiten. 

7. Für ab 1 955 geborene Versicherte mit Versicherungsjahren vor 2005 
war eine Parallelrechnung anzuwenden. Diese beinhaltete sowohl 
die Berechnung einer Pension nach dem Pensionsrecht des ASVG 
als auch nach dem APG-Pensionskonto (siehe auch TZ 10, 1 1 ) . Die 
Gesamtpension setzte sich aus dem Anteil der ASVG-Pension (nach 
der Anzahl der ASVG-Versicherungsmonate bis 3 1 .  Dezember 2004) 
und dem Anteil der APG-Kontopension (nach der Anzahl der APG
Versicherungsmonate ab I .  Jänner 2005) zusammen. 

13.1 ( I )  Die unkündbaren Verwaltungsangestellten, die der EDO-Ang unter
lagen, erhielten im Ruhestand eine Dienstgeber(pensions)leistung 
(zur Unkündbarkeit und zu den Ruhestandsversetzungsgründen siehe 
Anhänge A und F). Dabei war zu unterscheiden, ob die Versetzung in  
den Ruhestand gemäß der EDO-Ang vor oder nach dem ASVG-Pen-

Bund 2013/1  
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Bund 2013/1  

rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

sionsstichtag in Anspruch genommen werden konnte (siehe GrafIk 
Anhang J) :  

Ruhestandsversetzung VOR dem ASVG-Pensionsstichtag: 

Dienstgeber(pensions)leistung - Dienstordnungspension 

Ruhestandsversetzung AB dem ASVG-Pensionsstlchtag 

Dienstgeber(pensions)leistung - Dienstordnungspension - anreehenb.re fiktive ASVG-Penslon 

Fiel der Ruhebezug gemäß der EDO-Ang bcreits vor dem ASVG-Pensi
onsstichtag an, gebührte er vorerst in voller Höhe. In diesem Fall stand 
keine Abfertigung zu. Ab dem ASVG-Pensionsstichtag reduzierte sich 
diese Dienstordnungspension um eine fIktive ASVG-Pension. Der Pen
sionist erhielt ab diesem Stichtag die reduzierte Dienstgeber(pensions) 
leistung zuzüglich zu seiner ASVG-Pension. 

Erfolgte die Ruhestandsversetzung ab dem ASVG-Pensionsstichtag, 
war die fIktive ASVG-Pension bereits ab diesem Zeitpunkt vom Ruhe
bezug gemäß der Dienstordnung in Abzug zu bringen. In diesem Fall 
gebührte eine Abfertigung. Für die Dauer des Abfertigungszeitraums 
ruhte die Dienstgeber(pensions)leistung. Der Pensionist erhielt ab der 
Ruhestandsversetzung die ASVG-Pension und nach Ablauf des Abferti
gungszeitraums zusätzlich die reduzierte Dienstgeber(pensions)leistung. 

(2) Die in der EDO-Ang für die Dienstgeber(pensions)leistung festge
legten Berechnungsvorschriften orientierten sich - in Anlehnung an 
das Pensionsrecht der ÖBB-Beamten - ursprünglich an einem Ziel
wert der Gesamtpension (Summe aus der ASVG-Pension und der 
Dienstgeber(pensions)leistung) von grundsätzlich 83 % des Letztbe
zugs. Im Bereich der ÖBB-Beamten wurden in den letzten Jahren einige 
Reformen durchgeführt, insbesondere das Pensionsantrittsalter erhöht 
und das Ausmaß der Pension mittels einer Durchrechnung, einer erhöh
ten erforderlichen Gesamtdienstzeit und Abschlägen bei vorzeitiger 
Ruhestandsversetzung reduziert. Die VAEB übernahm diese Reformen 
auch für die Dienstordnungspension ihrer Bediensteten (siehe TZ 7). Wei
tere Reformen des ÖBB-Pensionsrechts, insbesondere die Parallel rech
nung mit dem Pensionskonto nach dem APG, übernahm die VAEB nicht. 

(3) Die ab Erhalt der ASVG/APG-Pension von der Dienstordnungspen
sion in Abzug zu bringende fIktive ASVG-I'ension beruhte - im Gegen
satz zur tatsächlichen ASVG/APG-Pension - lediglich auf Dienstzeiten 
bei den Sozialversicherungsträgern. Für deren Berechnung wurden 
nicht alle Änderungen des ASVG aus den Pensionsreformen über
nommen, um zu vermeiden, dass die Einsparungen im ASVG-Bereich 
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durch eine steigende Dienstgeber(pensions)leistung kompensiert wer
den. So waren beispielsweise keine Abschläge bei vorzeitiger Pensi
onierung vorgesehen. Die VAEB rechnete die fiktive ASVG-Pension 
jedoch maximal im Ausmaß der tatsächlichen ASVG/APG-Pension 
an (siehe TZ \ 5). 

13.2 Der RH stellte fest, dass die Pensionshähe der Bediensteten der VAEB 
(EDO-Ang) nicht im sei ben Ausmaß wie bei jenen ÖBB-Beamten redu
ziert wurde, die ursprünglich bei Schaffung der Dienstgeber(pensions) 
leistung als Vergleich herangezogen wurden (siehe TZ \8). 

13.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbands und der VAEB wären auch 
im Bereich des Pensionsrechts der Bundesbahnbeamten, auf das die 
EDO-Ang verweise, Anpassungen vorgenommen worden, die für die 
der EDO-Ang unterliegenden Bediensteten der VAEB eine /lergleich
bare Kostendämpfung erzielen würden. 

13.4 Zur bisher bewirkten Kostendämpfung weist der RH abermals darauf 
hin, dass die Reformschritte des Pensionsrechts der ÖBB-Beamten wei
ter reichten als jene für die Bediensteten der VAEB (siehe auch das 
Resümee der pensionsrechtlichen Grundlagen TZ \ 8). 

14.1 ( I )  Nach der EDO-Ang - in der Fassung von \ 98\ - konnten Verwal
tungsangestellte der Versicherungsanstalt der ästerreichischen Eisen
bahnen nach 34,5 DiensDahren unabhängig von ihrem Alter in den 
Ruhestand versetzt werden. Sie erhielten eine Dienstordnungspension 
(Ruhebezug) im Ausmaß von 83 % des Letztbezugs und zusätzlich eine 
Nebengebührenzulage. Zu den anrechenbaren DiensDahren zählten auch 
Schul- und Studienzeiten ab der Vollendung des \8. Lebensjahres. Für 
diese Zeiten musste kein Pensionsbeitrag entrichtet werden. 

(2) Nach der durch das Bundesbahn-Pensionsgesetz abgeänderten 
Dienstordnung errechnete sich der Ruhebezug der Versicherungsan
gestellten aus: 

Ruhebezug � (Berechnungsgrundlage x Steigerungsbetrag) 
+ allfälliger Erhöhungsbetrag aus dem ,,0 % - 7 %"-Deckel 

+ Nebengebührenzulage 

- Abschläge 
+ allfälliger Erhöhungsbetrag aus dem 10 %-Deckel 

Bund 2013/1 
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Pensionsrechte der  Bediensteten der  Versiche
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

- der Berechnungsgrundlage: 

Für die Ermittlung der Berechnungsgrundlage war im Endausbau eine 
40-jährige Durchrechnung vorgesehen (Summe der bis zu 480 höchs
ten monatlichen Beitragsgrundlagen geteilt durch die vorliegenden 
Beitragsmonate). In der Übergangsphase stieg die Anzahl der in die 
Durchrechnung einzubeziehenden Beitragsmonate von 24 (2004) auf 
480 (2028) Monate. Die zugrunde liegenden Monatsbezüge aus vergan
genen Jahren wurden mit dem Aufwertungsfaktor des ASVG (in Ori
entierung am Verbraucherpreisindex) aufgewertet, die ASVG-Höchst
beitragsgrundlage kam nicht zur Anwendung. 

- dem S teigerungsbetrag: 

Die Höhe der Dienstordnungspension errechnete sich aus einem Pro
zentsatz (Steigerungsbetrag) der Berechnungsgrundlage, der sich aus 
der Anzahl der vorliegenden Diensljahre ergab. Der Steigerungsbetrag 
betrug nach zehn Diensljahren 40 % der Berechnungsgrundlage und 
erhöhte sich für jedes weitere Jahr um 1 ,229 Ofo bzw. für jeden weiteren 
Monat um 0, 1024 Ofo; damit wurde nach 45 Dienstjahren das Höchst
ausmaß von 83 Ofo (= volle Bemessungsgrundlage) erreicht. 

In einer Übergangsphase waren die vor 2004 angefallenen Dienst
jahre mit 1 ,7 Ofo statt 1 ,229 Ofo zu bewerten. Sowohl die EDO-Ang als 
auch das Bundesbahn-Pensionsgesetz ordneten an, dass Bruchteile von 
Dienstjahren ab 6 Monaten als volle Jahre zu rechnen waren. Gemäß 
den Erläuterungen der VAEB erfolgle die Berechnung so, dass für die 
ersten 6 Monate des zwischen I .  Juli 2002 und 30. Juni 2003 begin
nenden Diensljahres (Datum abhängig vom ursprünglichen Dienst
eintritt) bereits die für ein volles Jahr geltenden 1 ,7 Ofo veranschlagt 
wurden und ab dem 7. Monat dieses Dienstjahres 1 ,229 Ofo, auch wenn 
dieser 7. Monat noch vor dem I .  Jänner 2004 lag. Je nach Anzahl der 
Diensljahre vor 2004 ergab sich dadurch eine erforderl iche Gesamt
dienstzeit von 34,5 bis 45 Jahren für das Höchstausmaß von 83 0/0. 

Schul- und Studienzeiten wurden nach der EDO-Ang ab dem 
1 8. Lebensjahr als Dienstzeit beitragsfrei angerechnet; insofern wurde 
der im Bundesbahn-Pensionsrecht eingeführte besondere Pensionsbei
trag für diese Zeiten nicht übernommen. 

- dem Erhöhungsbetrag aus dem ,,0 % - 7 Ofo"-Deckel: 

Für Versicherungsangestellte, die bis Ende Juni 202 1 nach Erreichen 
der maximalen Bemessungsgrundlage von 83 Ofo und einer Warte
frist von 1 8  Monaten in den Ruhestand zu versetzen gewesen wären, 

57  

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 61 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Errechnung der Pensionen 

58 

R 
-

H 

war eine Verlustdeckelung anzuwenden. Diese reduzierte die im Über
gangszeitraum mit der Durchrechnung steigenden Verluste der Ruhe
genussempfanger. Dazu war der Letztbezug als Bemessungsgrundlage 
des Vergleichsruhegenusses festgelegt. Die Ermittlung des Steigerungs
betrags erfolgte in gleicher Weise wie beim Ruhegenuss. Dem Ruhe
genuss war allenfalls ein Erhöhungsbetrag h inzuzufügen, so dass der 
Vergleichsruhegenuss (maximal 83 % vom Letztbezug) nach dem Letzt
bezugsprinzip abhängig von seiner Höhe ganz oder bis zum Ausmaß 
von 93 % geschützt war. Waren der Pensionsstichtag nach dem ASVG 
und nach der Dienstordnung identisch, so war bei der Deckelung die 
fiktive ASVG-Pension vom Ruhegenuss und Vergleichsruhegenuss in 
Abzug zu bringen. 

- der Nebengebührenzulage: 

Die Bemessungsgrundlage der Nebengebührenzulage betrug bis 2002 

für alle Ruhegenussempfanger 10 % der höchsten aufgewerteten Bei
tragsgrundlage, wurde ab 2003 jährlich um 0,27 Prozentpunkte erhöht, 
bis sie ab 2020 1 5  % beträgt. Sie war bis 201 1  mit 10 % des Gehalts
ansatzes der Gehaltsgruppe V1lb Gehaltsstufe 8 begrenzt, dieser Pro
zentsatz erhöhte sich ab 201 2  um jährlich 0,28 Prozentpunkte, bis 
2020 1 2,5 % erreicht sind. Die Nebengebührenzulage gebührt zujenem 
Prozentsatz, der dem Steigerungsbetrag entspricht, daher maximal zu 
83 % ihrer Bemessungsgrundlage. Ruhegenuss und Nebengebühren
zulage bildeten den Ruhebezug. 

- den Abschlägen :  

Bei Versetzung i n  den Ruhestand vor Vollendung des 65. Lebens
jahres war der Ruhebezug in folgenden Fällen zu kürzen: bei Dienst
unfahigkeit, der .Korridorpension" und Versetzung in den Ruhestand 
aus dienstl ichen Interessen. Bei bis 1 954 geborenen Ruhegenuss
empfangern kamen keine Abschläge zur Anwendung. Die Abschläge 
wurden bis zum Pensionsstichtag berechnet, der sich aus dem Ruhe
standsversetzungsgrund .. Versetzung in den Ruhestand mit  42 Jahren 
Gesamtdienstzeit ab Vollendung des 6 1 ,S. Lebensjahres" oder . .Ablauf 
einer Wartefrist von 60 Monaten ab Erreichen der maximalen Pensi
onshöhe von 83 % der Bemessungsgrundlage" ergab. Die Abschläge 
betrugen 4,2 %, im Falle der "Korridorpension" 6,3 % (bis April 20 1 2  

2, 1 %) pro Jahr (zu den einzelnen Ruhestandsversetzungsgründen siehe 
Anhang F). 

Bund 2013/1  
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- dem Erhöhungsbetrag aus dem 1 0  %-Deckel: 

Es war ein Vergleichsruhebezug (d.h. Vergleichsruhegenuss zuzüg
lich Nebengebührenzulage) nach der Rechtslage 2003 zu bilden (siehe 
Anhang H). Im Ergebnis kamen dabei eine lediglich 1 5- bis maximal 
1 B-jährige Durchrechnung, eine erforderliche Gesamtdienstzeit von 
34,5 Jahren und ein ,,0 Ofo - 7 tlfo"-Deckel gegenüber dem Letztbezug 
zur Anwendung. Abschläge gab es keine. 

Der ermittelte Ruhebezug war durch einen Erhöhungsbetrag soweit 
zu erhöhen, dass er mindestens 90 Ofo dieses Vergleichsruhebezugs 
erreichte. Zwischen 2004 und 2024 stieg der Deckel von 5 Ofo auF 
10  tlfo an. 

14.2 Der RH wies darauF hin, dass Schul- und Studienzeiten beitragsfrei 
angerechnet wurden. Er empfahl dem Hauptverband und der VAEB, 
wie im Bundesbahnpensionsrecht vorgesehen, Schul- und Studien
zeiten in Zukunft nur bei Leistung eines besonderen Pensionsbeitrags 
als ruhegenussf.ihige Vordienstzeiten anzurechnen. 

14.3 Lallt Stellungnahme des HauptlJerbands lind der VAEB werde t/ie Emp
felJlllng des RH übeTllommcn. 

Fiktive ASVG-Pension 15.1 ( 1 )  Wie bereits unter TZ 1 3  angeführt, errechnet sich die ab dem ASVG-

Bund 2013/1  

Pensionsstichtag gebührende Dienstgeber(pensions)leistung aus der 
Differenz der Dienstordnungspension und der fiktiven ASVG-Pension. 

Die Bestimmungen der EDO-Ang zur Berechnung der fiktiven ASVG
Pension orientierten sich an der Berechnung der gesetzlichen Pension 
des ASVG und wurden zuletzt 198 1  geändert. Da die Berechnungsvor
schriften des ASVG in der Zwischenzeit wesentlich umgestaltet wur
den, wendete die VAEB die angepassten Bestimmungen der Dienst
ordnung A der Verwaltungsangestellten der Sozialversicherungsträger 
an.  In der Praxis Folgte die VAEB damit dem Berechnungsvorgang der 
Pensionsversicherungsanstalt hinsichtlich der Fiktiven ASVG-Pension 
für die Bediensteten der Sozialversicherungsträger (siehe Bericht des 
RH "Pensionsrecht der Bediensteten der Sozialversicherungen", Reihe 
Bund 20 1 2/ 1 0  TZ 1 8) :  
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- Bemessungsgrundlage: 

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage der fIktiven ASVG-Pension 
wurde jene Rechtslage des ASVG (2003 oder 2004) herangezogen, die 
bei der Anwendung des 10 Ofo-Deckels in der ASVG-Pensionsberech
nung die höhere Pension ergab. Es erfolgte daher entweder eine Durch
rechnung mit maximal 2 1 6  Monaten (Rechtslage 2003) oder maxi
mal 480 Monaten (Rechtslage 2004). Heranzuziehen waren lediglich 
die bei der VAEB erbrachten Dienstzeiten. 

- Steigerungsbetrag: 

Für je zwölf Versicherungsmonate aus Dienstzeiten bei den Sozial
versicherungsträgern waren 1 ,9 Steigerungspunkte zu veranschlagen. 
Ab dem 361 .  Monat verringerte sich dieser Wert auf 1 , 5  Steigerungs
punkte. Maximal durften 35 Dienstjahre herangezogen werden, so 
dass sich ein Pensionsausmaß von maximal 64,5 Ofo der Bemessungs
grundlage ergab. 

- Abschläge: 

Abschläge bei vorzeitiger Ruhestandsversetzung waren nicht zu 
berücksichtigen. 

(2) Die VAEB rechnete die fI ktive ASVG-Pension maximal bis zum Aus
maß der tatsächlichen ASVG/APG-Pension auf die Dienstordnungspen
sion an. Sie berief sich dabei auf das der EDO-Ang zugrunde liegende 
Ziel, den Bediensteten eine Pension wie ÖBB-Beamten zu gewähren. 
Nach den Dienstordnungen DO.A, DO.B und DO.C gab es diese Begren
zung der Höhe der fIktiven ASVG-Pension nicht. Dies sollte vermei
den, dass eine niedrigere ASVG-Pension durch eine höhere Dienstge
berleistung kompensiert wird (siehe Bericht des RH .. Pensionsrecht der 
Bediensteten der Sozialversicherungen", Reihe Bund 201 2/ 10 TZ 1 5). 

15.2 Die Begrenzung der fIktiven ASVG-Pension mit der tatsächlichen 
ASVG/APG-Pension führte zu nur geringen Einsparungen bei der 
Dienstordnungspension. Die aufgrund von Reformen sinkende ASVG/ 
APG-Pension wurde bei der VAEB durch eine höhere Dienstgeberleis
tung teilweise kompensiert. Der RH empfahl dem Hauptverband und der 
VAEB, die fIktive ASVG-Pension ohne Begrenzung durch die tatsäch
liche ASVG/APG-Pension anzurechnen, wie es auch in den Dienstord
nungen DO.A, DO.B und DO.C vorgesehen war. Dies könnte dazu füh
ren, dass die Gesamtpension (ASVG-Pension und Dienstgeber(pensions) 
leistung) ab dem ASVG-Pensionsstichtag unter die zuvor bezogene 
Dienstordnungspension sinkt. 

Bund 2013/1  
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15.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbands und der VAEB habe sieh die 
VAEB bei der Berechnung der jiktillen ASVG-Pension an die fest
gelegten Modalitäten der DO.A (wgelehnt. Neuregelungen durch die 
zustä ndigen K ollekt i IIllert ragspa rt ner kä men Jü r den Personen k reis der 
Milllrbeitcr, die der EDO-Ang unterlägen, zur Anwendung. 

15.4 Der RH weist darauF hin, dass die VAEB eine Begrenzung der Fiktiven 
ASVG-Pension in Höhe der tatsächlichen ASVG-Pension angewen
det hatte. die nicht in der DO.A Festgelegt war. Er empfiehlt der VAEB 
weiterhin, die Fiktive ASVG-Pension ohne Begrenzung durch die tat
sächliche ASVG/APG-Pension entsprechend den bestehenden Rege
lungen der DO.A auf die Dienstordnungspension anzurechnen. 

16.1  ( I )  Im Einzelnen führte die VAEB für die Ermittlung der 
Dienstgeber(pensions)leistung folgende Schrille gemäß der EDO-Ang 
in Verbindung mit dem Bundesbahn-Pensionsgesctz durch (siehe auch 
Grafik im Anhang J): 

I .  Berechnung des EDO-Ang-Ruhebezugs nach der Rechtslage 2004: 
Ruhegenuss nach der Rechtslage 2004 mit ,,0 Ofo - 7 OIo"-Deckel auF 
den Letztbezug, inklusive Nebengebührenzulage und Abschlägen 
(siehe TZ 1 4). 

2. Berechnung des EDO-Ang-Vergleichsruhebezugs nach der Rechts
lage 2003: Ruhegenuss nach der Rechtslage 2003 mit "0 Ofo - 7 Ofo"

Deckel auF den Letztbezug, inklusive Nebengebührenzulage (siehe 
Anhang J). 

3. Ermittlung der Dienstordnungspension durch Anwendung des 10 010-
Deckels auF den Vergleichsruhebezug 2003 und allfall ige Erhöhung 
des Ruhebezugs 2004 (siehe TZ 1 4). 

4. Berechnung der Fiktiven ASVG-Pension und Abzug von der Dienst
ordnungspension (entweder im Zuge der Ruhegenussberechnung 
nach Punkt I. und 2., wenn zum gleichen Zeitpunkt ein Ruhestands
versetzungsgrund nach der EDO-Ang in Verbindung mit dem Bun
desbahn-Pensionsgesetz und ein Pensionsstichtag nach dem ASVG 
vorlagen (siehe Anhang J Grafik Fall 2), oder erst bei späterem 
Anfall der ASVG-Pension, wenn die Ruhestandsversetzung nach 
der EDO-Ang bereits früher möglich war (siehe Anhang J Grafik 
Fall I ) )  (siehe TZ 1 5). 
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5. Ermittlung des Krankenversicherungsbeitragsguthabens: Der EDO
Ang-Pensionist erhielt nach der EDO-Ang ab dem ASVG-Pensi
onsstichtag monatlich jenen Betrag vom ehemaligen Dienstgeber 
ersetzt, den er in der Krankenversicherung mehr leisten musste als 
ein in  den Ruhestand versetzter ÖBB-Beamter. Die Tabelle 4 ver
gleicht dazu die unterschiedlichen Beitragssätze und Bemessungs
grundlagen. 

Tabelle 4: Berechnung des Krankenversicherungsbeitrags eines EDO-Ang-Pensionisten 
und fiktiver Vergleich mit einem ÖBB-Pensionisten zum Zeitpunkt des Ent
stehens des Leistungsanspruchs auf die gesetzliche ASVG-Pension 

Ruhestand vor ASVG-Stlchtag Bemessungsgrundlage Beitragssatz 
in % 

EDO-Ang-Pensionist Dienstordnungspension (Ruhebezug abzüglich 
fiktive ASVG-Pension) 

zuzüglich ASVG-Pension 

4,9 

5,1 

ÖBB-Pensionist (fiktiv) Dienstordnungspension (inklusive fiktiver 
ASVG-Pension) 

4,9 

Ruhestand ab ASVG-Stlchtag Bemessungsgrundlage Beitragssatz 
in % 

EDO-Ang-Pensionist 

ÖBB-Pensionist (fiktiv) 

Quelle: RH 
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Ruhebezug (inklusive Nebengebührenzulage 
und 10 %-Deckel) 

zuzüglich ASVG-Pension 

Ruhegenuss (ohne Nebengebührenzulage und 
10 '!.-Deckel) 

zuzüglich fiktive ASVG-Pension 

4,9 

5,1 

4,9 

4,9 

Für den EDO-Ang-Pensionisten kam ein Beitragssatz von 5, 1 O!o für 
den ASVG-Pensionsteil und von 4,9 % für die Dienstgeber(pensions) 
leistung zur Anwendung. Der Beitragssatz für den ÖBB-Pensionisten 
betrug einheitlich 4,9 '1'0. Für die Vergleichsbetrachtung wurde der fIk
tive Krankenversicherungsbeitrag eines ÖBB-Pensionisten berechnet. 
Dabei wurden die 4,9 O!o auf die Dienstordnungspension bzw. i m  Falle 
der Ruhestandsversetzung erst ab dem ASVG-Stichtag auf die Summe 
aus Dienstgeber(pensions)leistung und fIktiver ASVG-Pension ange
wendet. Die Differenz zwischen dem abzuführenden Krankenversi
cherungsbeitrag des EDO-Ang-Pensionisten und dem vergleichsweise 
berechneten (fIktiven) Krankenversicherungsbeitrag eines ÖBB-Pensi
onisten bezahlte die VAEB dem Pensionisten als Guthaben aus. 
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(2) Der Vergleich zeigt, dass rür den Krankenversicherungsbeitrag des 
EDO-Ang-Pensionisten und des fIktiven ÖBB-Pensionisten unter
schiedliche Bemessungsgrundlagen herangezogen wurden. Die rür 
die fIktive Berechnung des Krankenversicherungsbeitrags des ÖBB
Pensionisten zugrunde gelegte Dienstordnungspension setzte sich 
aus Dienstgeber(pensions)leistung und fIktiver ASVG-Pension - im 
Falle der Ruhestandsversetzung ab dem ASVG-Pensionsstichtag ohne 
Berücksichtigung der Nebengebührenzulage - zusammen. Dagegen 
setzte sich die dem Krankenversicherungsbeitrag zugrunde liegende 
Gesamtpension des EDO-Ang-Pensionisten aus Dienstgeber(pensions) 
leistung inklusive Nebengebührenzulage und tatsächlicher ASVG/APG
Pension zusammen. Die fIktive ASVG-Pension wurde jedoch maxi
mal bis zur Höhe der tatsächlichen ASVG/APG-Pension berücksich
tigt. Somit war die Gesamtpension des EDO-Ang-Pensionisten so hoch 
wie die Vergleichspension des ÖBB-Pension isten, konnte aber auch 
höher sein. 

16.2 Der RH kritisierte, dass in jenen Fällen, in denen die tatsächliche 
ASVG/APG-Pension höher war als die angerechnete fIktive ASVG
Pension und damit die Gesamtpension des EDO-Ang-Pensionisten 
höher war als die vergleichsweise herangezogene Dienstordnungspen
sion des ÖBB-Pensionisten, der aufgrund der höheren Pension - und 
nicht allein aufgrund des höheren Beit ragssatzes - höhere Kranken
versicherungsbeitrag durch den ehemaligen Dienstgeber übernommen 
wurde. Der tatsächliche Krankenversicherungsbeitrag unter Berück
sichtigung des Guthabens - nach der Modellrechnung des RH - lag 
zwischen 4,2 % und 4,9 %. Er lag somit teilweise unter dem für ÖBB
Beamte geltenden Prozentsatz von 4,9 %. 

Der RH empfahl dem Hauptverband und der VAEB, zukünftig höchs
tens die unterschiedlichen Beitragssätze in der Krankenversicherung 
der EDO-Ang-Pensionisten und der beamteten ÖBB-Pensionisten aus
zugleichen, nicht jedoch höhere Beiträge aufgrund höherer Pensionen. 
Der RH wies darauf hin, dass die Höhe des Beitragssatzes des ÖBB
Pensionisten nicht Gegenstand der Prüfung war. 

16.3 Der HauptlJerband und die VAEB teilten mil, dass die IJom RH IJorge
scltlllgelle Illterpretatioll der im § /49 EDO-AlIgjestgehlillenen Berecll
nungsmelhode für kommellde RuhestalldslJersetZlwgell übernommen 
werde. 
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Witwen- und Witwer- 17.1 ( I )  Zur Berechnung des Versorgungsgenusses von Witwen und Wit-
pension wern wendete die VAEB  die EDO-Ang an. Nach dieser betrug der Ver

sorgungsgenuss unabhängig vom Eigeneinkommen des überlebenden 
Ehegatten 49,8 % des Letztbezugs des verstorbenen EDO-Ang-Pen
sion isten bzw. -Bediensteten, durfte jedoch den Ruhegenuss des Ver
storbenen nicht überschreiten. 
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(2) Nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz richtete sich die Höhe des 
Versorgungsgenusses nach dem Eigeneinkommen des überlebenden 
Ehegatten und konnte zwischen 0 % und 60 % des Ruhegenusses des 
verstorbenen Ehegatten betragen. Bei gleichem Einkommen der Ehe
gatten war der Versorgungsgenuss mit 40 % des Ruhegenusses des Ver
storbenen festgelegt, er erhöhte sich auf bis zu 60 %, wenn der überle
bende Ehegatte ein geringeres Eigeneinkommen erzielte, und reduzierte 
sich auf bis zu 0 %, wenn der überlebende Ehegatte über ein höheres 
Eigeneinkommen verfügte. Dieselbe Berechnungsmethode wird nach 
dem ASVG für die gesetzliche Pension sowie nach dem Pensionsgesetz 
für den Versorgungsgenuss nach Beamten angewendet. 

17.2 Der RH stellte kritisch fest, dass der Versorgungsgenuss unabhängig 
vom Eigeneinkommen des überlebenden Ehegatten bemessen wurde. 
Er empfahl dem Hauptverband und der VAEB, gemeinsam mit dem 
Kollektivvertragspartner die Regelungen zur Berechnung des Versor
gungsgenusses von Witwen und Witwern dahingehend zu ändern, 
dass der Versorgungsgenuss vom Ruhegenuss zu berechnen ist und 
das Eigeneinkommen des überlebenden Ehegatten Berücksichtigung 
fmdet, wie es auch bereits im ASVG und Pensionsgesetz der Bundes
beamten vorgesehen war. Damit soll dem Ziel der Bedarfsorientierung 
und des Unterhaltsersatzes Rechnung getragen werden. 

17.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbands und der VAEB widerspreche 
die Empfehlung des RH zur Berücksichtigung des Eigeneinkommells 
des überlebenden Ehegatten dem systemischen Ansatz einer Zusatz
pensionsleistung im Sozialversichenlllgsbereiell. Bei der Leistung der 
ÖBB handle es sich um eine Grundleistung. Die Leistung der VAEB 
sei eine der DO.A der übrige/! Sozialversicherungsträger gleichzuhal
tende Zusatzpensionsleistung; es handle siel. dabei um Entgelt. Es 
könne davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber im Betriebs
pensionsgesetz neben einer Eigenpe/!sion auch den Anspruch auf eine 
Witwen-(Witwer-)pension normierr habe. Es solle nicht der Fall ein
treten kÖllne/!, dass die Hinterbliebenen keinen A nspruch auf die Leis
tung aus der 2. Säule (betriebliche Zusatzpension) hätten. Die VAEB 
sähe daher eine einheitlich geregelte Vorgehensweise analog zur DO.A 
als z.veckdienlich an. 

Bund 2013/1  

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)68 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Errechnung der Pensionen Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche

rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

Resümee der pen

sionsrechtlichen 

Grundlagen 

Bund 2013/1  

17.4 Der RH entgegnete, dass zwar die Hinterbliebenenversorgung grund
sätzlich vom Geltungsbereich des Betriebspensionsgesetzes umfasst ist 
[§ 1 ), dieses aber im Bereich der direkten Leistungszusagen [§§ 7 Ff.) 
keine gesetzlichen Vorgaben für Hinterbliebenenpensionen enthält. 
Die konkrete Ausgestaltung der Pensionshöhe [für Hinterbliebene so 
wie Für Bedienstete) ist den Vertragsparteien vorbehalten. 

Weiters erinnert der RH an das ursprüngliche Ziel der Dienstordnungs
pension der EDO-Ang, nämlich - in Anlehnung an das Pensionsrecht 
der ÖBB-Beamten - einen vergleichbaren Ziel wert der Gesamtpen
sion [Summe aus der ASVG-Pension und der Dienstgeber[pensions) 
leistung) zu erreichen [siehe TZ 1 3). Im Hinblick darauF erscheint es 
auch zweckmäßig, bei den Hinterbliebenenpensionen vergleichbare 
Regelungen wie im ÖBB-Pensionsrecht oder Bundesbeamten-Pensi
onsrecht einzuführen. 

Der RH tritt der VAEB darin bei, dass eine einheitlich geregelte Vor
gangsweise für alle Bediensteten der Sozialversicherungsträger zweck
dienlich ist, und regt an, dass der Hauptverband die Umsetzung der 
Empfehlung des RH in allen Dienstordnungen [EDO-Ang, DO.A, DO.B, 
DO.C) einheitlich in die Wege leitet. 

18.1 [ I )  Die Pensionshöhe der Bediensteten der VAEB [EDO-Ang) wurde 
nicht im sei ben Ausmaß wie bei jenen ÖBB-Beamten reduziert, die 
ursprünglich bei SchaFfung der Dienstgeber[pensions)leistung als Ver
gleich herangezogen wurden. 

ZusammenFassend waren die Bediensteten der VAEB [EDO-Ang) fol
genden wesentlichen Reformschritten nicht unterworFen:  

I .  Parallel rechnung: Ermittlung der Gesamtpensioll aus einem Anteil 
des Ruhegenusses und einem Anteil der Kontopension [APG-Pen
sionskonto) nach dem Prozentwert des Steigerungsbetrags; 

2. Anrechnung der Schul- und Studienzeilen nur bei Leislung eines 
besonderen Pensions beitrags; 

3. Witwen- und Witwerpensionen: Bemessung des Versorgungsge
nusses abhängig vom Eigeneinkommen. 
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(2) Wesentliche Abweichungen im Pensionsrecht der Bediensteten 
der VAEB nach der EOO-Ang bestanden zusammenfassend betrach
tet außerdem zu den Bediensteten der Sozialversicherungen gemäß 
OO.A, OO.B und OO.C, die zu einer Besserstellung der Bediensteten 
der VAEB (EDO-Ang) führten:  

4. die Begrenzung der fIktiven ASVG-Pension durch die tatsächliche 
ASVG/APG-Pension galt für die EOO-Ang-Pensionisten; 

5. die 80 %-Grenze für die Gesamtpension für Bedienstete, die nach 
OO.A, OO.B und OO.C nach 1 993 unkündbar gestellt wurden, galt 
nicht für die EOO-Ang-Pensionisten. 

18.2 Es gab sowohl gegenüber den ÖBB-Bediensteten als auch gegenüber 
den anderen Bediensteten der Sozialversicherungsträger günstigere 
Regelungen, womit die Gesamtpensionsleistungen nicht im gleichen 
Ausmaß reduziert wurden; insbesondere bei einem Vergleich mit  Bun
desbeamten waren die Besserstellungen deutlich. Im Hinblick auf eine 
für alle Beschäftigungsgruppen gleichmäßige Reduzierung der Höhe 
der Gesamtpension unter Beibehaltung der bestehenden Strukturen 
empfahl der RH daher: 

I .  als Ausgleich für die Nichtanwendung der Parallelrechnung den 
10 %-Verlustdeckel bei der Berechnung der EOO-Ang-Pension nicht 
anzuwenden (TZ 24), 

2. die Schul- und Studienzeiten, wie im Bundesbahnpensionsrecht 
vorgesehen, gegen einen besonderen Pensionsbeitrag anzurechnen 
(TZ 1 4), 

3. die Berechnung des Versorgungsgenusses von Witwen und Witwern 
dahingehend zu ändern, dass der Versorgungsgenuss vom Ruhege
nuss zu berechnen ist und das Eigeneinkommen Berücksichtigung 
findet (TZ 1 7), 

4. die fIktive ASVG-Pension ohne Begrenzung durch die tatsächliche 
ASVG/APG-Pension anzurechnen (TZ 1 5), 

5. die 80 %-Grenze für die Gesamtpension wie für Bedienstete, die 
nach der OO.A, OO.B und OO.C unkündbar gestellt wurden, anzu
wenden (TZ 24). 
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19 .1  Zur Analyse der von der VAEB angewendeten Regelungen für die 
Dienstordnungspension (EDO-Ang) wurde die (zu erwartende) 
Dienstgeber(pensions)leistung in Abhängigkeit vom Geburtsjahr der 
Bediensteten berechnet. Als Basis für die Modellrechnung dienten die 
Gehaltsverläufe der Sozialversicherungsträger des Jahres 201 1  für die 
Bedienstetengruppen Verwaltung (nach DO.A: E 111 (Akademiker); C 111 
(Maturant); C I (Fachdienst); siehe auch Anhang Cl. Die Berechnungen 
für das Pensionsrecht der Bediensteten der VAEB (EDO-Ang) wurden 
mit dem frühestmöglichen Antrittsalter ohne Abschläge dargestellt 
(siehe TZ 20), um eine möglichst den tatsächlichen Ruhestandsver
setzungen entsprechende Darstellung zu erreichen. Die Darstellung 
erfolgte unter Berücksichtigung des vom Pensionisten zu leistenden 
Pensionssicherungsbeitrags von der Dienstgeber(pensions)leistung. 

19.2 ( I )  Für einen Bediensteten mit dem Gehaltsverlau f eines Akademikers 
(DO.A: E 1 1 1 ) ,  Maturanten (DO.A: C 111) bzw. des Fachdienstes (DO.A: 
C I) stellte sich die Entwicklung der Dienstgeber(pensions)leistung (mit 
dem Geldwert des Jahres 201 1 )  in Abhängigkeit vom Geburtsjahr wie 
folgt dar: 
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Abbildung 2 :  Dienstgeber(pensions)leistung für einen I Akademiker, Maturanten bzw. Fachdienst 
bei frühestmöglicher Ruhestandsversetzung nach EDO-Ang ohne Abschläge2 
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Die Reformen der Dienstordnungspension zeigten im Ergebnis hin
sichtlich der Höhe der Dienstgeber(pensions)leistung einen geringen 
Einsparungserfolg. Trotz der vorgesehenen, schrittweise steigenden, 
maximal 40-jährigen Durchrechnung der monatlichen Beitragsgrund
lagen kam es für Akademiker ab dem Geburtsjahrgang 1 960 sogar zu 
einer Erhöhung der Dienstgeber(pensions)leistung. Für den Maturanten 
und Bediensteten des Fachdienstes blieb die Dienstgeber(pensions)leis
tung ab dem Geburtsjahrgang 1 963 nahezu unverändert. Dies war 
auf die Begrenzung der fiktiven ASVG-Pension mit der tatsäch
lichen ASVG/APG-Pension zurückzuführen. Dadurch wurde die auf
grund von Reformen sinkende ASVG/APG-Pension durch eine höhere 
Dienstgeber(pensions)leistung kompensiert (siehe Abbildung 3). 
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Abbildung 3 :  Dienstgeber(pensions)Ieistung, unbegrenzte fIktive ASVG- und ASVG/APG-Pen
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Eine spürbare Einsparung ergab sich durch den Entfall des 7 Ofo-Ver
lustdeckels (siehe TZ 1 6). Diese Einsparungen wirkten in  Abhängigkeit 
vom angenommenen Dienstantritl für die entsprechenden Geburts
jahrgiinge. 

Für die ab 1 996 aufgenommenen Bediensteten der VAEB entfIel der 
Anspruch auf eine Dienstgeber(pensions)leistung. 
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(2) Hinsichtlich des VerlauFs der Dienstgeber(pensions)Jeistungen bei 
weiblichen Bediensteten (Abbildung 4) war auch der schrittweise 
Anstieg des Regelpensionsalters des ASVG ab Geburtsjahr 1 964 bis 
zum Geburtsjahr 1 969 auf 65 Jahre zu berücksichtigen: 

Abbildung 4: Dienstgeber(pensions)leistung für eine I Akademikerin. Maturantin bzw. Bediens
tete des Fachdienstes bei frühestmöglicher Ruhestandsversetzung nach EDO-Ang 
ohne Abschläge2 
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(3) Der RH hielt zusammenfassend fest. dass die Reform der Dienst
ordnungspension (EDO-Ang) im Ergebnis nur geringe Einsparungen 
mit sich brachte. weil die Reduzierung der Dienstgeber(pensions)Jeis
tung mit steigendem Geburtsjahr gering war. 
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19.3 ( I )  Der Haupnierbi/lld und die VAEB hielten i n  ihrer Stellungnahme 
fest, dass die A usführungen für die Gruppe der Akademiker auf neun 
Personell zuträfen, womit 4,3 % der EDO-Ang-Mitarbeiter betroffen 
wären. Die exemplarische Darstellung dieser Beschäftigungsgruppe 
habe gerade im Sinne derfinanziellen Auswirkul1gen eil1en sehr gerin
gen Anteil; trotzdem sähe die VAEB im Sinne des Gleichheitsgrund
satzes die Notwendigkeit, ouch für diese Beschäftigungsgruppe entspre
chende Änderungen herbeizuführen, mit den Zielen Kostendämpful1g 
und Verbessenwg der Gerechtigkeit und Systemlogik. 

(2) Laut Stellungnahme des Haupt/ierbands und der VAEB wäre die Kri
tik des RH, ilass i/ie ElIIwicklul1g der Dienstgeber(pensions)leistung nur 
geringe Einsparungen /iorsehe, nicht l1achvollziehbar, weil die Reduk
tion der Pensionshöhe gemäß Abbildul1g 4 um über ein Drittel bzw. 
UII/ über die Hälfte bei objektiver Betracllt/wgsweise l1ich t als .. geril1g·· 
bewertet werden könne. 

19.4 ( 1 )  Der RH hält dem entgegen, dass für die Berechnungen der finanzi
ellen Auswirkungen auf den Akademiker nicht die akademische Aus
bildung, sondern die besoldungsrechtliche Einstufung der Mitarbeiter 
relevant war. Der RH hält daher fest, dass rd. 43 der etwa 190 Beschäf
tigten der VAEB (22,5 "10), welche der EDO-Ang unterlagen, laut Anga
ben der VAEB so eingestuft waren, dass deren Bezügejenen eines Aka
demikers entsprachen. 

(2) Zur Wertung der Einsparungen als .. gering" entgegnete der RH dem 
Hauptverband und der VAEB, dass die Einsparungen mit steigendem 
Geburtsjahr im Vergleich zum Bund geringer waren (siehe TZ 20). 

20.1 Die VAEB und der RH berechneten die Auswirkungen der Reformen 
der Dienslordnungspension (EDO-Ang) auf die Gesamtpension (ASVG/ 
APG-Pension und Dienstgeber(pensions)leistung) eines Bediensteten. 
Dies erfolgte in einer Modellrechnung anhand der vorgegebenen Norm
verdienstkurven des Bundes (siehe Anhang C), um die Ergebnisse mit 
jenen früherer Berichte des RH vergleichen zu können. Die Ergeb
nisse der gemeinsam mit der VAEB durchgeführten Berechnungen 
sind im Anhang I dargestellt. Nach dem gleichen Verfahren berech
nete der RH die Gesamtpension eines Bediensteten der VAEB (EDO
Ang) bzw. eines Beamten auf Grundlage der Gehaltsverläufe (E 1 1 1  und 
C I; Geldwert 201 1 )  der Sozialversicherungsträger, um dem Hauptver
band (Kollektivvertragspartner) die Möglichkeit eines Vergleichs mit 
dem Bericht des RH . .  Pensionsrecht der Bediensteten der Sozialversi
cherungen" (Reihe Bund 201 2/ 10) zu eröffnen. Die Darstellung erfolgte 
unter Berücksichtigung des vom Pensionisten zu leistenden Pensionssi-
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cherungsbeitrags von der Dienstgeber(pensions)leistung bzw. des Pen
sionssicherungsbeitrags des Bundes. Die Ergebnisse für das Pensions
recht der Bediensteten der VAEB wurden mit dem frühestmöglichen 
Antrittsalter ohne Abschläge nach EDO-Ang dargestellt, um eine mög
lichst den tatsächlichen Ruhestandsversetzungen entsprechende Dar
stel lung zu erreichen. Für das Pensionsrecht der Bundesbeamten wurde 
das abschlagsfreie Regelpensionsalter von 65 Jahren dargestellt. 

Zum unterschiedlichen Pensionsantrittsalter siehe Abbildung 5. 

Abbildung 5: Pensionsantrittsalter i n  der Modellrechnung der Bediensteten der VAEB (frü

hestmöglicher Antritt ohne Abschläge nach EOO-Ang) und der Bundesbeamten 
(ohne Abschläge) nach Geburtsjahrgang 
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20.2 ( 1 )  Für einen Bediensteten der VAEB - einerseits Akademiker (Gehalts
verlauf Sozialversicherungsträger E 111), andererseits Fachdienst 
(Gehaltsverlauf Sozialversicherungsträger C I) - stellte sich die Ent
wicklung der Gesamtpensionsleistung (ASVG/APG-Pension und 
Dienstgeber(pensions)1eistung) bzw. der Bundesbeamtenpension in Pro
zent des Letztbezugs in Abhängigkeit vom Geburtsjahr wie nachfolgend 
in Abbildung 6 und 7 beschrieben dar. Für den jeweiligen Geburtsjahr
gang zählteje nach Einstufung das unter Abbildung 5 dargestellte Pen
sionsa ntrittsalter. 

Abbildung 6:  Gesamtpension beim Akademiker' i n  Prozent vom Letztbezug im  Vergleich m i t  
dem Bu nd 

in % 
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Abbildung 7: Gesamtpension beim Fachdienst' i n  Prozent vom Letztbezug i m  Vergleich m it 
dem Bund 

in  % Fachdienst, männlich, 65 Jahre 
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Die Gesamtpension der Bediensteten der VAEB (EDO-Ang) verringerte 
sich mit steigenden Geburtsjahrgängen. Dies beruhte überwiegend auf 
der Reduzierung der ASVG/APG-Pensionen. während die Entwicklung 
der Dienstgeber(pensionslleistungen geringe Einsparungen aufwies. 
Im Vergleich zur Entwicklung der Gesamtpension eines Bediensteten 
nach EDO-Ang führten die Reformen des Pensionsrechts der Bundes
beamten zu höheren E insparungen. 

Für die ab 1 996 aufgenommenen Bediensteten der VAEB entfiel der 
Anspruch auf eine Dienstgeber(pensions)lcistung. 
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der Gehaltsverläufe (E 1 1 1  und C I) der Sozialversicherungsträger für 
das Pensionsrecht der Bediensteten der VAEB (EDO-Ang) gegenüber 
dem Pensionsrecht des Bundes in Geldwerten 201 1  vergleichend dar: 

Tabelle 5: Vergleich Gesamtpensionshöhe1 (nach Modellrechnung Gehaltsverlauf E III 
und ( I der Sozialversicherungsträger) für Bedienstete der VAEB (EDO-Ang) 
und Bundesbeamte (unter Berücksichtigung der Pensionssicherungsbeiträge) 

1953 1955 1960 1965 1970 1975 1980 
Geburtsjahr 

in EUR 

Gesamtpension VAEB-EDO-Ang 3.850 3.810 3.400 3.380 3.380 2.570 2.510 
(E III: Akademiker)/Alter 61J5M 62J4M 62J9M 62J9M 62J9M 65J 65J 

Pension Bund 3.550 3.300 3.030 2.940 2.670 2.590 2.510 
(E III: Akademiker)/Alter 65J 65J 65J 65J 65J 65J 65J 

Gesamtpension VAEB-EDO-Ang 2.640 2.630 2.680 2.430 2.400 2.380 2.070 
(C I: Fachdienst)/Alter 56J3M 57J11M 61J5M 61J6M 61J6M 61J6M 65J 

Pension Bund 2.430 2.370 2.210 2.130 2.120 2.110 2.070 
(C I: Fachdienst)/Alter 65J 65J 65J 65J 65J 65J 65J 

J - Jahr, M - Monat 

Berechnungsbasis jeweils gleicher Gehaltsverlauf des Bediensteten der VAEB und des Bundesbeamten; Normverdienstverlauf 
Sozialversicherungsträger: Akademiker DO.A: E IU, fachdienst DO.A: C I; männlich; Pensionsantrittsalter, so dass keine EDO-
Ang-Abschläge resultieren bzw. 65 Jahre; Geldwert 2011; nach Abzug der jeweiligen Pensionssicherungsbeiträge 

QueUe: Modellrechnung RH 

Ruhestandsverset
zungen der VAEB 

(EDO-Ang) in den 
Jahren 2004 bis 2011 

Bund 2013/1  

21.1  Der RH  analysierte 5 9  Ruhestandsversetzungen i n  den Jahren 2004 
bis 20 1 1  der VAEB (EDO-Ang) hinsichtlich der Gesamrpensionshöhe 
in Relation zum Letztbezug. 
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Tabelle 6: Ruhestandsversetzungen nach EDO-Ang in den Jahren 2004 bis 2011  

Ruhestandsver- DienstunfähigkeIt Ruhestand Sozialplan Gesamt 
setzungen nach aufgrund Alter 

EDO-Ang bzw. notwendiger 
Dienstzeiten 

Zeitraum 2004-2010 20041 2005-20062 2004-2010 

Gesamt 8 7 44 59 

Frauen 4 3 23 (14)3 30 

Männer 4 4 21 (20)3 29 

(Gesamt-)Pension in % des Letztbezugs 

Gesamt 74,1 87,3 74,1 75,7 

Frauen 74,6 89,6 74,5 76,0 

Männer 73,7 85,6 73,6 75,3 

Ruhestandsalter 

Gesamt 49,8 Jahre 58,4 Jahre 52,4 Jahre 52,8 Jahre 

Frauen 49,1 Jahre 55,3 Jahre 52,4 Jahre 52,2 Jahre 

Männer 50,5 Jahre 60,8 Jahre 52,5 Jahre 53,4 Jahre 

In den Jahren 2005 bis 2010 gab es keine Ruhestandsversetzungen nach Alter bzw. notwendiger Dienstzeit. 
2 Ruhestandsversetzungen aufgrund des Sozialplans waren nur 2005 und 2006 möglich (bzw. 1.1.2007). 
3 In Klammer abgebildet ist die Anzahl der Dienstgeber(pensions)leistungsempfänger im Ruhestand ohne ASVG-Pension mit 

März 2012. 

QueUen: Daten der VAEB; DarsteLLung RH 

76 

Im Jahr 201 1  gab es keine Ruhestandsversetzungen nach der EDO-Ang. 
Letztmalig gab es im Jahr 2004 Ruhestandsversetzungen aufgrund des 
Erreichens des erforderlichen Pensionsantrittsalters bzw. der notwen
digen Gesamtdienstzeiten. Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter 
für Männer lag bei 60,8 Jahren bei einer Gesamtpension von 85,6 Ofo 

vom Letztbezug und für Frauen bei 55,3 Jahren bei einer Gesamtpen
sion von 89,6 Ofo vom Letztbezug. Zwischen 2005 und 2006 wurden 
44 Bedienstete nach Sozialplan (siehe Anhang G) in den Ruhestand 
versetzt. Aufgrund von Dienstunfahigkeit wurden 8 Bedienstete zwi
schen 2004 und 2010 in den dauernden Ruhestand versetzt, was über 
diesen Zeitraum betrachtet einem durchschnittlichen Pensionsantritts
alter von 49,8 Jahren entspricht. 

21.2 Da als Folge des Sozialplans seit 2004 keine Ruhestandsversetzungen 
aufgrund des Erreichens des erforderlichen Pensionsantrittsalters bzw. 
der notwendigen Gesamtdienstzeiten erfolgten, konnten die vorlie
genden Echtdaten nicht den vom RH berechneten fmanziellen Aus
wirkungen der bisherigen Reformen gegenübergestellt werden. Die für 

Bund 2 0 1 3/ 1  
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Pensionssicherungs
und Pensionsbeitrag 

Bund 2013/1  

2004 getroFFenen Aussagen haben auFgrund der zwischenzeitig nicht 
veränderten Rechtslage aber uneingeschränkte Gültigkeit. 

22 ( I )  Die unkündbaren aktiven Bediensteten der VAEB harten gemäß der 
EDD-Ang monatlich (inklusive Sonderzahlung 1 4-mal pro Jahr) einen 
Pensionsbeitrag und einen Pensionssicherungsbeitrag zu leisten. Die 
aktuellen Beitragssätze bestimmten sich nach dem Bundesbahngesetz. 

Der Pensionsbeitrag betrug 10,25 % und der Pensionssicherungsbeitrag 
4,8 % bzw. 3,3 % für Bedienstete, auf die der .0 % - 7 %-Verlustdeckel" 
nicht mehr anzuwenden war. Abhängig vom Geburtsjahr verringerte 
sich der Pensionsbeitrag für Bezugsteile über der Höchstbeit ragsgrund
lage bis zum Geburtsjahrgang 1 977 von 10,25 % auF 4, 10 %, der Pensi
onssicherungsbeitrag von 4,8 % auF 1 ,92 % bzw. von 3,3 % auF 1 ,32 010. 
Bei den Sonderzahlungen ( 1 3. und 1 4. Gehalt) kam der verringerte 
Pensionsbeitrag bereits ab der Hälfte der Höchstbeitragsgrundlage zur 
Anwendung. Für Bedienstete, die den frühestmöglichen Zeitpunkt der 
Ruhestandsversetzung nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz nicht in 
Anspruch nahmen, sank der Pensionssicherungsbeitrag um 0,2 Pro
zentpunkte für jedes angeFangene Dienstjahr nach diesem Zeitpunkt. 

Als Bemessungsgrundlage wurde das monatliche Gehalt samt Zula
gen (auch über der Höchstbeitragsgrundlage) zuzüglich einer fiktiven 
Nebengebührenpauschale herangezogen. Diese Pauschale berechnete 
sich so wie die Bemessungsgrundlage der im Ruhestand bezogenen 
Nebengebührenzulage (siehe TZ 1 4). 

Von den eingehobenen Beiträgen hatte die VAEB 10,25 % des Gehalts 
samt Zulagen (nur bis zur Höchstbeitragsgrundlage) an den Pensions
versicherungsträger als Dienstnehmerpensionsbeitrag zur gesetz I ichen 
Pensionsversicherung nach dem ASVG abzuführen. Zusätzlich hatte 
die VAEB den Dienstgeberpensionsbeitrag von 1 2,55 010 vom Gehalt 
samt Zulagen abzuführen. 

Die Reslsumme des vom Dienstnehmer eingehobenen Beitrags ( 10,25 % 
Pensionsbeitrag von Nebengebührenpauschale und Gehalt samt Zula
gen über der Höchstbeitragsgrundlage sowie 4,8 % bzw. 3,3 % Pensi
onssicherungsbeitrag von der gesamten Bemessungsgrundlage) ver
blieb der VAEB als Beitrag zur Dienstgeber(pensions)leistung. 

7 7  
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(2)  Die Empfanger einer Dienstgeber(pensions)leistung hatten einen 
Pensionssicherungsbeitrag von 5,8 % zu leisten. Bemessungsgrund
lage war die D ienstgeber(pensions)leistung, das heißt ab dem Pensi
onsstichtag nach dem ASVG nur noch die um die fIktive ASVG-Pen
sion verminderte Dienstgeberleistung. 

Dieser Beitrag verminderte sich schrittweise, wenn die Ruhestands
versetzung zwischen 2003 und 2020 erfolgte, und betrug bei Ruhe
standsversetzungen ab 2020 3,5 Ofo. Bei jenen Bediensteten, die zu 
einem späteren Zeitpunkt als gesetzlich möglich in den Ruhestand ver
setzt wurden, verminderte sich auch der Pensionssicherungsbeitrag des 
Ruhestands um 0,2 Prozentpunkte pro vollem Diensgahr nach dem 
Zeitpunkt der frühestmöglichen Ruhestandsversetzung. 

(3) Der Pensionsbeitrag der Beamten für die Geburtsjahrgänge bis 1 954 
betrug 1 2,55  Ofo vom Aktivbezug; für die späteren Geburtsjahrgänge 
wurde dieser Beitrag, aufgrund der Reduzierung der Pensionshöhe 
durch die Parallelrechnung mit dem Pensionskonto (APG) in einen Teil 
für Bezüge unter der Höchstbeitragsgrundlage und einen Teil für die 
darüber liegenden Bezugsbestandteile getrennt. Die gesetzlich defI
nierten Werte sanken dabei für die Bezüge bis zur Höchstbeitragsgrund
lage von 1 2,4 % (GJ 1 955) schrittweise auf 10,25 Ofo (ab GJ 1 984) und 
für die darüber liegenden Anteile von 1 1 ,73  % (GJ 1 955) auf 0,98 0/0 
(GJ 1 983); danach entfIel der zweite Beitrag. 

Der gesetzliche Dienstgeber-Pensionsbeitrag zur Beamten-Pension 
belief sich auf 1 2,55 Ofo vom Bezug; da dieser erst ab 201 3  eingeho
ben wird und vorliegender Vergleich insbesondere die Eigenleistung 
der Bediensteten in den verschiedenen Systemen betraf, wurde die
ser Dienstgeber-Pensionsbeitrag der Bundesbeamten in der Tabel le 7 

nicht betrags mäßig ausgewiesen. 

Die Pensionssicherungsbeiträge der Beamten betrugen 2, 1 5  % von der 
Gesamtpensionshöhe und sanken von 2, 1 5  Ofo (Ruhestandsversetzung 
bis 201 1 )  schrittweise auf I % (Ruhestandsversetzung ab 2020). Für 
Geburtsjahrgänge ab 1 960 waren grundsätzlich keine Pensionssiche
rungsbeiträge für Beamte vorgesehen. 

(4) Alle Pensionsbeiträge und Pensionssicherungsbeiträge wurden mit 
den Geldwerten des Jahres 20\ I anhand eines einheitlichen Gehalts
verlaufs (Akademiker, Gehaltsverlauf E 1 1 1  der Sozialversicherungsträ
ger 201 1 )  sowohl für einen EDO-Ang-Bediensteten als auch für einen 
Bundesbeamten berechnet und summiert. Die Pensionsbeiträge wur
den anhand der Aktivgehälter des Jahres 2011 unverzinst berechnet. 
Die Wahl der Geldwerte 201 1  entsprach daher einer Verzinsung frü-

Bund 2013/1 
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herer Pensionsbeiträge mi t  dem jeweiligen Prozentsatz der jährlichen 
Erhöhung der Aktivgehälter der Sozialversicherungsträger. 

23.1 Der RH verglich die Pensionsausgaben für einen Bundesbeamten mit 
jenen für einen Bediensteten der VAEB. Da die maximale Durchrech
nung der ßemessungsgrundlage für die Dienstordnungspension ab 
2028 vorl iegen wird, wurde das Geburtsjahr 1 963 (Ruhestandsverset
zung mit 65 Jahren) gewählt. Ab diesem Geburtsjahr sollte somit das 
Höchstausmaß der Einsparungen erreicht werden. Beim Bediensteten 
der VAEB wurde in der gesamthaft erhaltenen Pensionsleistung die 
Abfert igung sowie das Ruhen der Dienstgeber(pensions)1eistung auf 
Dauer des Abfertigungszeitraums berücksichtigt. Die Pensionssiche
rungs- und Pensionsbeilräge wurden, wie in TZ 22 beschrieben, basie
rend auf der aktuellen Rechtslage einbezogen. 

23.2 Der Vergleich zeigte folgendes Bild: 

79 

III-14 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 83 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Finanzielle Auswirkungen der bisherigen 
Reformen 

R 
-

H 

Tabelle 7: Eigenleistung am Beispiel des Akademikers 

(Geldwerte des Jahres 2011, Gehaltsverlau! E 111; Pensionsbeiträge unverzinst, aUe Ergebnisse nach Berechnungen des RH) 

männlich; 1963 geboren; Gehaltsverlauf E 111 der Sozialversicherungsträger 

Bedienstete der VAEB (EDO-Ang) 
(Eintritt bis 1996) 

Rechtslage 
Bundesregelung 
(Ruhegenuss) 

1. Dlenstgeber(pen- 2. ASVG-Penslon 
slons)lelstung 

Alter Ruhestandsversetzung 

Dienstnehmer-Pensionsbeiträge 

Dienstgeber(pensions)leistung 

ASVG-Pension 

Ruhegenuss des Beamten 

Gesamtpension des Bediensteten der 
Sozialversicherung 

Erhaltene Pensionsleistung bis Ableben' 

Erhaltene Gesamt-Pensionsleistung bis 
Ableben 

Geleistete Pensionssicherungsbeiträge 
gemäß EDO-Ang: 

davon während der Aktivzeit 

Summe Einnahmen (Pensionsbeiträge und 
Pensionssicherungsbeiträge) 

Summe Einnahmen (Pensionsbeiträge und 
Pensionssicherungsbeiträge) 

65 Jahre 

220.000 EUR 

2.970 EUR 

653.000 EUR 

-' 

220.000 EUR 

EIgenleistung des Beamten bzw. des VAEB-Bedlensteten In ',4 
(Geleistete Di en s tne h me r -Pen s ion sb e i träge 
und Pen,ionssicherung,beiträge zu erhal- 33,8 ." 
tener Gesamt-Pension,leistung) 

Deckungsbeitrag des ASVG-Pensionsanteils 
unter BerUcksichtigung des Dienstgeber
Pensionsbeitrags (12,55 '10) 

statistisch errechnetes lebensalter eines 60-jährigen Mannes (80,7 Jahre) 
ab Jahrgang 1960 kein Pensionssicherungsbeitrag für Bundesbeamte 
rundungsbedingte Abweichung 

QuoUo: ModoUrochnung RH 
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62 Jahre 9 Monate 65 Jahre 

11.000 EUR 189.000 EUR 

ab EDO-Stichtag: 
3.432 EUR 

ab ASVG-Stichtag: 
880 EUR 

ab ASVG-Stichtag: 
2.557 EUR 

ab ASVG-Stichtag 
3.437 EUR 

302.000 EUR 564.000 EUR 

866.000 EUR 

62.000 EUR 

49.000 EUR 

74.000 EUR' 189.000 EUR 

262.000 EUR' 

24,4 ." 33,5 ." 

74,4 '10 

Bund 2013/1  
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Die Einsparungserfolge der Reformen der Dienstordnungspension 
waren gegenüber den Reformen des Bundes geringer, weil die von 
einem Bediensteten gesamthaft erhaltene Pensionsleistung auch nach 
Abzug der Pensions- und Pensionssicherungsbeiträge wesentlich höher 
war als bei einem Bundesbeamten ; ein Bundesbeamter (Akademiker) 
konnte nach der RH-Vergleichsrechnung mit einer Gesamtleistung von 
653.000 EUR, ein Bediensteter der VAEB mit einer Gesamtleistung von 
866.000 EUR rechnen. Außerdem war die Eigenleistung des Bediensteten 
der VAEB (EDO-Ang) hinsichtlich der erhaltenen Dicnstgeber(pensions) 
leistung geringer als jene des Bundesbeamten. Der RH empfahl dem 
Hauptverband, den derzeit zwischen 3,5 % und 5,8 % liegenden Pen
sionssicherungsbeitrag für Pensionisten sozial gestaffel t  zu erhöhen. 
Da die ASVG-Pensionsleistungen hiebei nicht berücksichtigt werden, 
empfahl der RH nachfolgende Struktur: Der Pensionssicherungsbeitrag 
sollte ftir jenen Teil der Dienstgeber(pensions)leistung, der 3 5  % der 
monatlichen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage überschreitet, auf 6,6 0/0 
bzw. für jenen Teil der Dienstgeber(pensions)1eistung, der 70 % der 
monatl ichen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage überschreitet, auf 9,9 0/0 
erhöht werden (siehe Bericht des RH .. Pensionsrecht der Bediensteten 
der Sozialversicherungen", Reihe Bund 20 1 2/ 10 TZ 22). 

23.3 ( I )  Laut Stellul/gnahme des Hauptllerbal/ds ul/d der VAEB wärell auf
grulld der bestehellden Verweisullg ill das ÖBB-Pellsionsrecht diese 
Bestimmullgell auf die der EDO-Ang ullterstehel/dell Mitarbeiter al/Zl/
weil deli, so diese systemisch allgewelldet Iverdel/ köllllte,1. Eille selek
tive AußerachtlassulIg bzw. inhaltlich llifferellzierte Allwendung ein
zeiller Bestimmullgell lies BUlldesballll-Pellsionsgesetzes bedüife eiller 
gesetzlicl,ell bzw. kollekti/IVertraglichell A llordllung. 

(2) Sozialversicherungsbeschiiftigte würdell Zl/r Finanzierung ihres 
Betriebspellsionsallspruchs eillell Diellstllehmerbeitrag zahlen, der bei 
maßvoller Verzinsullg von 3,5 % im Durchschllitt die Hälfte des Pen
siollskapitals fil/al/ziere. Der arbeitsrechtliche A llspruch gegell deli 
Diel1stgeber mache also lediglich die Hälfte der 110m RH als unallge
messell kritisierteIl Diellstgeberpellsionell aus. In einem arbeitsrecht
lichell Betriebspellsiollssystem miisse aber jedenfalls dem durch Dienst
nehmerbeiträge envirtschaJteten Pellsionsteil eine Diellstgeberieistullg 
ill eillem vernünftigeIl Verhält"is gegelliiber stehen, ansonsten wäre die 
laufellde Zahlung des Dienstllehmcrbeitrags ein verfassungswidriges 
Zwal/gssparen. Diese arbeitsrechtliche Natur des Betriebspensionssys
tems Iierkenl/e der RH im Direktvergleich mit dem Beamtenpensiolls
recht, das ein Umlagellerfahren zum solidarischen Ausgleich zwischen 
deli Gellerationen darstelle und eben lIicht wie die Sozialversicherungs
Betriebspension einen arbeitsrechtlichen 1IIlii/liduaianspruch auf Kapi-
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talisierullg samt ell/sprechellder Verzillsullg VOll Diellstllehmer- Ulld 
(fiktivem) Diellstgeberbeitrag. 

23.4 ( I )  Zur Einführung bzw. Erhöhung von Pensions(sicherungs)beiträgen 
verweist der RH auf eine Entscheidung des OGH I I ,  in der dieser aner
kannte, dass die damit verbundene Eigentumsbeschränkung im öffent
lichen Interesse l iegt, weil eine Reduktion der hohen Belastungen durch 
Pensionsverpflichtungen angestrebt wird. In diesem Erkenntnis zitierte 
der OGH die Regierungsvorlage zum Budgetbegleitgesetz 200 1 1 2, die 
ausführte, dass der Deckungsgrad der Dienstordnungspensionen durch 
Beiträge der Sozialversicherungsbediensteten sehr niedrig sei und somit 
die Leistungen zu einem hohen Ausmaß aus öffentlichen Mitteln fInan
ziert würden. Weiters wurde in der Regierungsvorlage eine punktuelle 
Angleichung des Beitragsrechts der Bediensteten der Sozialversiche
rungsträger an  die Regelungen des Pensionsrechts für Beamte vorge
schlagen, die im Hinblick auf die in  den Dienstordnungen verankerten 
besonderen Rechte und Pflichten, welche einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis nahe kämen, zulässig erscheine. 

(2) Der RH betont, dass die Diskussion über die Methode zur Berechnung 
der Deckungsquote grundsätzlich nur einen Theoriestreit darstellte. I n  
fInanzieller H insicht gab es keine Rückstellung von Dienstnehmer
Pensionsbeiträgen, keine Veranlagung und keine Dienstgeber-Pensi
onsbeiträge. Für das vom Hauptverband selbst postulierte Erfordernis 
weiterer Pensionsreformen beinhaltete die Frage fiktiver Dienstgeber
Pensionsbeiträge oder fiktiver Veranlagungszinssätze keinen umsetz
baren Nutzen. Diesbezüglich verblieb der RH bei seinen im Bericht 
Reihe Bund 2012/ 10 (TZ 23) dargestellten Bewertungen. 

Finanzielle Auswirkungen der Empfehlungen des RH 

Pensionshöhe bei 

Umsetzung der Emp

fehlungen des RH 

82 

24.1 Im Arbeitsübereinkommen der Regierungskoalition ( 1 995 - 1 999) war 
festgehalten, dass die für den öffentlichen Dienst getroffenen Ein
sparungsmaßnahmen überall dort anzuwenden waren, wo die Finan
zierung auf Basis von Pflichtbeiträgen und öffentlichen Zuschüssen 
erfolgte. Die Sozial versicherungsträger waren als einer dieser Bereiche 
ausdrücklich genannt. Da die vorliegenden Reformen der Pensions
rechte der Bediensteten der VAEB - welche der EDO-Ang zuzuordnen 
waren - gegenüber dem Bund nicht gleichwertig waren, berechnete 
der R H  unter Beibehaltung der vorliegenden Strukturen von Dienst
ordnungspension und fiktiver ASVG-Pension Einsparungsvarianten. 

1 1  7 .  Mai 200B. 9 Ob A B4/07d 
" RV 3 1 1  BlgNR 2 1 .  GP 236 r. 
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Als Basis für die Modellrechnung dienten die Gehaltsveriäufe der Sozi
alversicherungsträger des Jahres 201 1 für die Bedienstetengruppen der 
Verwaltung (DO.A: E 1 1 1 ,  C 1 1 1 ,  C 1). Die Berechnungen erFolgten für 
das Pensionsrecht der Bediensteten der VAEB mit dem frühestmög
lichen Antrittsalter ohne Abschläge. Für das Pensionsrecht der Bun
desbeamten wurde das abschlagsFreie Pensionsantrittsalter von 65 Jah
ren dargestel lt. 

24.2 ( I )  Im Hinblick auF eine für alle Beschäftigungsgruppen gleichmä
ßige Reduzierung der Höhe der Gesamtpension und unter Beibe
haltung der bestehenden Strukturen der Pensionsberechnung emp
fahl der RH dem Hauptverband, bei den Berechnungsvorschriften der 
Die ns tgebe r( pe nsi 0 ns) I eistu ng 

I .  den 10 Ofo-Verlustdeckel bei der Berechnung der Dienstordnungs
pension nicht anzuwenden, 

2 .  die 80 Ofo-Grenze für die Gesamtpension, die für Bedienstete, die 
nach der DO.A nach 1993 unkündbar gestellt wurden, anzuwenden 
war, auch bei der Pensionsberechnung für alle Bediensteten nach 
der EDO-Ang vorzusehen, 

3. die Fiktive ASVG-Pension ohne Begrenzung durch die tatsächliche 
ASVG/APG-Pension anzurechnen (siehe TZ 1 5). 

Die EmpFehlungen hinsichtlich der Anrechnung von Schul- und Stu
dienzeiten gegen einen besonderen Pensionsbeitrag, der sozial gestaf
felten Erhöhung des Pensionssicherungsbeitrags und der Berechnung 
des Krankenversicherungsbeitragsguthabens wurden bereits unter den 
TZ 1 4, 23 und 1 6  beschrieben. 

Der RH bewertete den Entfall des 10 Ofo-Verlustdeckels bei der Berech
nung der Dienstordnungspension gegenüber einer Übernahme der 
Parallclrechnung zwischen der Kontopension nach dem APG und 
der Dienstordnungspension nach der EDO-Ang als zweckmäßiger 
auFgrund der EinFachheit des Vollzugs (siehe auch Bericht des RH 
.ReFormen der Beamtenpensionssysteme des Bundes und der Länder", 
Reihe Bund 2009/ 10, TZ 28). 

(2) Das Ergebnis der Umsetzung dieser zusammenhängenden Empfeh
lungen in der Modellrechnung mit den GehaltsverläuFen der Bediens
teten der Sozialversicherungen zeigen die Abbildungen 8 bis 10, und 
zwar jeweils 

- für das geltende Pensionsrecht der Dienstordnung (EDO-Ang), 
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- bei Umsetzung der Empfehlungen des RH und 

- im Vergleich mit dem Bundesbeamten. 

Die Darstellung berücksichtigte den vom Pensionisten zu leistenden 
Pensionssicherungsbeitrag, aber auch die Empfehlung des RH hin
sichtlich einer Erhöhung auf 6,6 Ofo bzw. 9,9 Ofo für den 35 Ofo bzw. 
70 Ofo der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage überschreitenden Anteil der 
Dienstgeber(pensions)leistung. Bei Umsetzung der Empfehlungen des 
RH würde die Gesamtpensionshöhe für Bedienstete der VAEB (EDO
Ang) gegenüber deren geltendem Pensionsrecht mit steigendem 
Geburtsjahr reduziert. Die Einsparungen würden, wegen der erforder
lichen Vorlaufzeit, gegenüber dem Bund zeitversetzt wirken. 

Abbildung 8: Gesamtpension (ASVG/APG-Pension und Dienstgeber(pensions)leistung) beim 
Akademikerl in  Prozent vom Letztbezug, bei Umsetzung der RH-Empfehlungen 
und im Vergleich mit dem Bund 
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Basis Normverdienstverlauf DO.A: E III; Geldwert 2011; nach Abzug des Pensionssicherungsbeitrags 

Quelle: Modellrechnung RH 
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Abbildung 9: Gesamtpension (ASVG/APG-Pension und Dienstgeber(pensions)leistung) beim 
Maturanten I in  Prozent vom Letztbezug, bei Umsetzung der RH-Empfehlungen 
und im Vergleich mit  dem Bund 
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Abbildung 10: Gesarntpension (ASVG/APG-Pension und Dienstgeber(pensions)leistung) beim 

Fachdienst ' in Prozent vom Letztbezug, bei Umsetzung der RH-Empfehlungen 

und im Vergleich mit dem Bund 
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Quelle: Modelirechnung RH 
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24.3 (J) Zur Empfehlung der Nichtanwendung des 10 %-Verlustdeckels 
hielten der Hauptverband und die VAEB in ihrer Stellungnahme fest, 
dass die Empfehlung aufgegriffen und gemeinsam mit dem Hauptver
band in die Verhandlungen mit dem Kollektivvertragsparrner eingebracht 
werde. Aufgrund der bestehenden Verweisung in das ÖBB-Pensions
recht seien diese Bestimmungen auf die der EDO-Ang unterstehen
den Mitarbeiter anzuwenden, so diese systemisch angewendet wer
den könnten. Daher bedürfe eine selektive Außerachtlassung einzelner 
Bestimmungen des Bundesbahn-Pensionsgesetzes einer gesetzlichen 
bzw. kollektivvertraglichen Anordnung. Grundsätzlich wäre jedoch fest
zuhalten, dass die Zulässigkeit der Verweisungsbestimmung dort seine 
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Grellzen fillde, wo der ursprüngliche Zweck, lIämlich Sicherung einer 
Zusatzpellsioll, lIicht mehr erreicht wertlell kÖllne. 

(2) Zur Empfehlung einer 80 %-Grenze für die Gesamtpension h ielten 
der Haupt/lerband und die VAEB - unter wiederholtem Hinweis auf {lie 
Verweisungsbestimmungen in der EDO-Ang auf das ÖBB-Pensiolls
recht - fest, dass sie als Sozial/lersicherungsträger selbstverständlich 
daran interessiert seien, in jellen Punktcn, bei denen sich die syste
mische Zuliissigkeit ergäbe (Venveisllllg auf das ÖBB-Pensionsrecllt 
bzw. DO.A-Pensionsrecht), eine Gleichschaltung mit den übrigeIl Sozi
al/lersicherungsträgern zu erreichell. Eine Abweichung von Bestim
mUllgell des Bundesbahn-Pensionsgesetzes bedürfe einer gesetzlichen 
bzw. kollektili/lertraglichen AIIOrllllllllg. 

(3) Zur EmpfehlulIg, die fiktive ASVG-Pellsioll olllle Begrellzullg durch 
die tatsächliche ASVG/APG-Pellsioll allzu rechnen, hielten der Haupt
/lerballd und die VAEB fest, dass sich die VAEB bei deli festgelegten 
ModalitäteIl an  die DO.A alllelllle. Neuregelungen durch die zustän
digen Kollekti/lvertragspartner kämen für deli Personenkreis der Mit
arbeiter, die der EDO-Ang unterlägen, zur A llwendung (siehe TZ J 5). 

24.4 ( 1 )  Der RH begrüßt die Zusage des Hauptverbands und der VAEB, die 
Empfehlung zum 10 Ofo-Verlustdeckel in die Verhandlungen mit dem 
Kollekl ivverlragspartner ei nzubri ngen. 

(2) Zur Darstellung des Hauptverbands und der VAEB, dass die 80 Ü/o

Grenze für die Gesamtpension vom ÖBB-Pensionsrecht abweiche, 
bemerkte der RH, dass die Anwendung einer 80 Ofo-Grenze für die 
Gesamlpension nach der EDO-Ang nicht die Berechnungsmethode 
nach dem ÖBB-Pensionsrecht verändert. Sie begrenzt lediglich das 
Ergebnis der Berechnung der Gesamtpension auf 80 % des Letztbezugs. 

(3) Im Übrigen hielt der RH es für zweckmäßig, die notwendigen gesetz
lichen bzw. kollektivvertraglichen Anordnungen - im Sinne seiner 
Empfehlungen - unter Einbindung des BMASK durchzuführen. 
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25.1 Ergänzend berechnete der RH für jeden einzelnen Geburtsjahrgang 
die insgesamt auf Dauer der Pension bis zum Ableben zu erwartende 
Pensionsleistung (unverzinst). Dabei wurden für die Bediensteten der 
VAEB (EDO-Ang) die gesetzliche Abfertigung (ab 2004 Mitarbeitervor
sorge) sowie das Ruhen der Dienstgeber(pensions)leistung auf Dauer des 
Abfertigungszeitraums'3, aber auch die vom Pensionisten zu leistenden 
Pensionssicherungsbeiträge (einschließlich der zugehörigen Empfeh
lungen des RH) berücksichtigt. Als Grundlage dieser Modellrechnung 
dienten die Gehaltsverläufe der Sozialversicherungsträger des Jah
res 201 1  für die Bedienstetengruppe Verwaltung (DO.A: E l l I, C lll, C I). 
Die Berechnungen erfolgten bei Männern und Frauen (Bedienstete der 
VAEB) mit dem frühestmöglichen Pensionsantritt ohne Abschläge bis 
zur statistischen Lebenserwartung des Mannes (80,7 Jahre) bzw. der 
Frau (84,6 Jahre). Das Regelpensionsalter im Bund war für Männer 
und Frauen gleich; beim ersten hier dargestellten Geburtsjahr 1 953 
war bereits ein Antrittsalter von 65 Jahren anzunehmen. 

25.2 ( 1 )  Die Abbildungen 1 1  und 1 2  zeigen das Ergebnis dieser Berech
nungen 

- für das geltende Pensionsrecht der Dienstordnung (EDO-Ang), 

- bei Umsetzung der Empfehlungen des RH aus TZ 24 und 

- im Vergleich mit den Bundesbeamten, 

jeweils auf Grundlage der Gehaltsverläufe der Sozialversicherungsträ
ger. I n  der Abbildung 1 1  wurden die Ergebnisse für den Akademiker 
und in der Abbildung 1 2  für die Akademikerin dargestellt, im Anhang 1 
die Ergebnisse für Maturanten und den Fachdienst. 

Für die ab 1 996 aufgenommenen Bediensteten der VAEB bestand kein 
Anspruch auf eine Dienstgeber(pensions)Jeistung. Gemäß den gewähl
ten Randbedingungen für den Akademiker kam dies in der Modell
rechnung ab dem Geburtsjahr 1 970 zum Tragen. 

I J  Bedienstete der VAEB (EDO-Ang) erhielten eine Abrertigung, wenn ihre Ruhestandsver

setzung ab dem ASVG-Pensionsstic:htag erfolgte. Im Gegensatz dazu erhielten Beamte 

bei Versetzung in den Ruhestand keine Abfertigung. 

Bund 2013/1  
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Abbildung 1 1 :  Insgesamt zu erwartende Pensionsleistung beim Akademiker vom Regelpen

sionsalter bzw. Pensionierung ohne Abschläge bis Ableben I 
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- Berechnungsgrundlagen: Normverdienstvertauf Sozialversicherung DO-A: E In; Geldwert 2011 
- abschlagsfreie Ruhestandsversetzung VAEB 
- Regelpensionsalter Bund: 65 Jahre 
- statistisches Ableben: Mann 80.7 Jahre 

- bei Bediensteten der VAEB wurde das Ruhen der Dienstgeber(pensions)teistung auf Abfertigungsdauer berücksichtigt 

- nach Abzug der jeweiligen Pensionssicherungsbeiträge 

Quelle: Modellrechnung RH 
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Abbildung 1 2 : Insgesamt zu erwartende Pensionsleistung bei der  Akademikerin vom Regelpen
sionsalter bzw. Pensionierung ohne Abschläge bis Ableben 1 
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- Berechnungsgrundlagen: Normverdienstverlauf Sozialversicherung OQ·A: E IU: Geldwert 2011 

- abschlagsfreie Ruhestandsversetzung VAEB 

- Regelpensionsalter Bund: 65 Jahre 

- statistisches Ableben: Frau 84,6 Jahre 

- bei Bediensteten der VAEB wurde das Ruhen der Oienstgeber(pensions)leistung auf Abfertigungsdauer berücksichtigt 

- nach Abzug der jeweiligen Pensionssicherungsbeiträge 

Quelle: Modellrechnung RH 
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(2) Die Umsetzung der Empfehlungen des RH würde im Zeitraum 201 3  
bis 2050 ein Einsparungspotenzial betreffend die Verwaltungsange
stellten der VAEB von insgesamt 1 6  Mio. EUR (Geldwert 201 1 )  mit sich 
bringen. Dies bezog sich - gemäß der Auswertung der VAE B  - auf 
rd. 1 90 Verwaltungsangestellte, deren Pensionsrecht noch nach dem 
Übergangsrecht der Dienstordnung (EDO-Ang) zu berechnen war. Das 
Einsparungspotenzial errechnete sich aus der betragsmäßigen DifFe
renz der Höhe der Gesamtpension nach der geltenden Rechtslage zur 
Höhe nach Umsetzung der Empfehlung des RH. Die Einsparungen 
ergaben sich somit aus 
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- diesem Differenzbetrag (Geldwert 201 1 ), 

- der Anzahl der Verwaltungsangestellten (Stand April 201 1 )  je 
Geburtsjahr getrennt nach Männern und Frauen; die Einstufung 
der Bediensteten in den Gehaltstabellen wurde hiebei (siehe auch 
Anhang D) auf die Einstufung E III für Akademiker, C 1 1 1  für Matu
ranten und C I für den Fachdienst zusammengefasst ; und 

- der zu erwartenden Pensionsdauer vom Pensionsantritl (getrennt 
nach Männern und Frauen) bis zum Alter der statistischen Lebens
erwartung (getrennt nach Männern und Frauen), maximal jedoch 
bis zum Jahr 2050. 

26.1 ( I )  Die Anpassung der ASVG-Pensionen erfolgte nach der jeweiligen 
Verordnung des zuständigen Bundesmin isters. Im Betrachtungszeit
raum von 2003 bis 201 2  wurde die Anpassung der ASVG-Pensionen 
meist mit dem Anpassungsfaktor bis zu einer defmierten Pensionshöhe 
vorgenommen. Darüber hinaus wurden die Pensionen - ausgenommen 
2008 - mit einem gegebenenFalls geringeren Prozentsatz bzw. einem 
Fixbetrag erhöht (Einschleifregelung). Der Ruhegenuss der ßundesbe
amten wurde nach den Regelungen des ASVG angepasst. 

(2) Die j�ihrliche Anpassung der Höhe der Gesamtpension der Pen
sionisten der VAEß (EDO-Ang) erfolgte von 2003 bis 20 1 1  getrennt 
für den ASVG-Anteil und für die Dienstgeber(pensions)leistung. Die 
Dienstgeber(pensions)leistung (EDO-Ang) wurde mit der jeweiligen 
jährlichen Anpassung der ASVG-Pension erhöht. Die jeweilige Ein
schleifregelung der ASVG-Anpassung wirkte somit nur getrennt auf 
die Dienstgeberleistung und die ASVG-Pension. 

(3) Die jährliche Anpassung der Höhe der Gesamtpension nach den 
DO.A, DO.B und DO.C erfolgte ebenfalls getrennt für den ASVG-Anteil 
und für die Dienstgeber(pensions)leistung. Die Dienstgeber(pensions) 
leistung wurde von 2003 bis 201 1  mit dem Anpassungsfaktor des ASVG 
angepasst. 2010 wurde aufgrund einer Kollektivvertragsänderung eine 
reduzierte Anpassung vorgenommen. 201 2  wurde die Anpassung nach 
den DO.A, DO.ß und DO.C neu geregelt. Die Neuregelung sah eine 
Anpassung der Dienstgeber(pensions)leistung nach dem Anpassungs
faktor vor, falls die Anpassung nach dem ASVG mit einem einheit
lichen Anpassungsfaktor vorzunehmen war. Bei einer differenzierten 
Anpassung im ASVG war eine Verei nbarung mit dem Kollekt ivver
tragspartner zu t reffen. Die kollektivvertragliche Anpassung hatte sich 
unter Bedachtnahme auf die Systematik des Pensionsrechts der Dienst
ordnungen an der Anpassung des ASVG zu orientieren. 
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26.2 ( 1 )  Zur Darstellung der fInanziellen Auswirkungen der unterschiedlichen 
Systematik der Anpassung wurden vom RH Vergleichsberechnungen 
durchgeführt. Abbildung 1 3  stellt die Auswirkung der getrennten 
Anpassung der Gesamtpension der Bediensteten der VAEB bestehend 
aus ASVG-Pension und Dienstgeber(pensions)Jeistung (EDO-Ang) der 
Anpassung des Ruhegenusses eines Bundesbeamten mit ASVG-Anpas
sung zwischen 2003 und 201 2  - für einen Akademiker, Maturanten, 
Fachdienst bzw. Führungskraft - gegenüber. Der RH ging in seiner 
Berechnung von gleich hohen Pensionen für einen EDO-Ang-Pensi
onisten und einen Bundespensionisten im Jahr 2003 aus. 

Abbildung 1 3 :  Differenz der Anpassung der Gesamtpension der VAEB  (EDO-Ang) und der Anpas
sung des Ruhegenusses des Bundes 
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Bund 2 0 1 3/1 

Pensionsrechte der Bediensteten der Versiche
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

Ausgehend von tatsächlichen Pensionshöhen der VAEB vollzog der RH 
die Anpassungen zwischen 2003 und 20 1 2  nach. Die Führungskraft, 
der Maturant und der Fachdienst erhielten nach dem ßetrachtungszeit
raum - lediglich "urgrund der unterschiedlichen Anpassung - eine um 
rd. 2,5 Ofo bis rd. 3 Ofo, der Akademiker eine um rd. 6 Ofo höhere Gesamt
pension (ASVG-Pension und Dienstgeberleistung) als der Beamte, der 
2003 den gleichen Ruhegenuss erhalten hatte. 

Der RH berechnete für 1 89 EDD-Ang-Pensionisten die Mehrkosten der 
VAEB zwischen 2003 und 20 1 2 .  Diese betrugen in diesem Betrach
tungszeitraum rd. 1 ,6 1  Mio. EUR. Selbst bei zukünftig gleicher Anpas
sung der Gesamtpensionen der VAEB und der Ruhegenüsse des Bundes 
wäre aurgrund der bereits erfolgten unterschiedlichen Anpassung mit 
weiteren Mehrkosten von 2,54 Mio. EUR zwischen 20 1 3  und 2032 für 
die VAEB zu rechnen. 

(2) Abbildung 1 4  stellt die Auswirkung der getrennten Anpassung der 
Gesamtpension der Bediensteten der Sozialversicherungen bestehend 
aus ASVG-Pension und Dienstgeber(pensions)leistung (DO.A, DO.B, 
DD.C) der Anpassung des Ruhegenusses eines ßundesbeamten mit 
ASVG-Anpassung zwischen 2003 und 201 2  - für einen Akademiker, 
Maturanten, Fachdienst bzw. Führungskraft - gegenüber. 
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Abbildung 14: Differenz der Anpassung der Gesamtpension der VAEB (DO.A, DO.B, DO.Cl und  
der Anpassung des Ruhegenusses des Bundes 
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Im Betrachtungszeitraum erhöhten sich die Gesamtpension (ASVG
Pension und Dienstgeber(pensions)leistung) der Maturanten und des 
Fachdienstes um rd. 2,5 '1'0 bis rd. J '1'0, der Akademiker um rd. 6 '1'0  und 
der Führungskräfte bzw. der Ärzte um über 10 '1'0 gegenüber dem Bund. 

Die Anpassung der Pensionen nach DO.A, DO.B und DO.C erbrachte 
somit eine größere Differenz zur Bundesanpassung als die Anpassung 
nach der EDO-Ang. 

(J) Der RH merkte kritisch an, dass die Dienstgeber(pensions)leistun
gen der EDO-Ang gegenüber den Dienstgeber(pensions)leistungen der 
DO.A, DO.B und DO.C bei gleichem Ausgangsniveau eine stark unter
schiedliche Anpassung zwischen 2003 und 201 2  (bis zu 10 '1'0) aufwie-

Bund 2013/1  
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Bund 2013/1 

Pensionsrechte der  Bediensteten der Versiche
rungsanstalt tür Eisenbahnen und Bergbau 

sen. Ebenso kritisierte er die deutlich höhere Anpassung der Gesamt
pensionen (EDO-Ang, DO.A, DO.B, DO.C) gegenüber der Anpassung 
der Pensionen des Bundes. 

Der RH empfahl dem Hauptverband, eine gemeinsame Regelung für 
alle Dienstgeber(pensions)leistungen zu finden. 

Der RH empfahl weiters, die Anpassung der Dienstgeber(pensions) 
leistungen der Pensionisten der Sozialversicherungen nach EDO
Ang, DO.A, DO.B und DO.C unter Berücksichtigung der Gesamtpen
sion (ASVG-Pension und Dienstgeber(pensions)leistung) vorzunehmen. 
Dabei sollte die Erhöhung der Gesamtpension im Ergebnis höchstens 
mit der Anpassung des ASVG vorgenommen werden (das entspricht 
der Erhöhung des Ruhegenusses eines Beamten des Bundes). 

Der RH wies abschließend darauf hin, dass die Mehrkosten der höheren 
Anpassung der Dienstgeber(pensions)leistung nach DO.A, DO.B und 
DO.C zwischen 2003 und 2032 für rd. 1 6.000 Pensionisten der Sozi
alversicherungen anfielen. 

26.3 (I) Laut der Stellungnahme des BMASK sei zum Abschluss der Dienst
ordnungen auf Dienstgeberseite der Hauptverband berufe/I. Eine Ein
flussnahme auf diese KollektiVliertriige bzw. auf die konkreten Verhand
lungen dazu wäre im Raillnen der wahrzunehmenden Aufsicht über die 
Sozialversicherungsträger ulld deli /-{auptverband nicht möglich. 

(2) Der HauplVerband ulld die VAEB hielten in ihrer Stellungnahme 
fest, dass ausschließlich die Kolleklivvertragspartller eine Sozialver
sicherungsträger übergreijel/de Regelung treffen könnte/I, die fur den 
betroffellen Personenkreis für anwendbar zu erklären wäre. 

26.4 Der RH weist neuerlich kritisch darauf hin, dass die Anpassung der 
Dienstgeber(pensions)leistung zwischen 2003 und 201 2  Erhöhungen 
der Gesamtpension um bis zu 10 0/0 über der ASVG-Anpassung bzw. 
der Anpassung der Pensionen der Beamten des Bundes vorsah. 

Der RH regt an, die Anpassung der Dienstgeber(pensions)leistung im 
Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Zielsteuerung durch das BMASK 
durch Verwaltungskostenziele zu begrenzen. Dabei wäre die Expertise des 
BMASK aus dem Bereich der ASVG-Anpassung einzubringen (siehe TZ I ). 
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27 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an den 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und 

die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau hervor: 

( I )  Das bislang angewendete Dienst-, Besoldungs- und Pensions

recht jener Bediensteten der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen 

und Bergbau (VAEB), die in den Anwendungsbereich der .. Dienstord

nung für die Verwaltungsangestellten der Versicherungsanstalt der 

österreich ischen Eisenbahnen" (EDO-Ang) fielen, wäre auf eine neue 

rechtliche Grundlage zu stellen, um zukünftig anstehende Ände

rungen gezielt durchführen zu können. (TZ 7)  

Empfehlungen zur Pensionsberec.hnung 

Im Hinblick auf eine für alle Beschäftigungsgruppen gleichmäßige 

Reduzierung der Höhe der Gesamtpension und unter Beibehaltung 

der bestehenden Strukturen der Pensionsberechnung wäre(n) bei den 

Berechnungsvorschriften der Dienstgeber(pensionslJeistung 

(2) der 10 %-Verlustdeckel bei der Berechnung der Dienstordnungs

pension nicht anzuwenden (TZ 24),  

(3) die 80 %-Grenze für die Gesamtpension, die für Bedienstete, 

die nach der Dienstordnung A für Angestellte (DO.A) nach 1 99 3  

unkündbar gestellt wurden, anzuwenden war, auch bei der Pensi

onsberec.hnung für aUe Bediensteten nach der EDO-Ang vorzuse

hen (TZ 24). 

(4) die fiktive ASVG-Pension ohne Begrenzung durch die tatsäch

liche ASVG/APG-Pension anzurechnen (TZ 1 5, 24), 

(5) die Schul- und Studienzeiten, wie im Bundesbahnpensions

recht vorgesehen, nur bei Leistung eines besonderen Pensionsbei

trags anzurechnen (TZ 1 4) ,  

(6) die Berechnung des Versorgungsgenusses von Witwen und Wit

wern dahingehend zu ändern, dass der Versorgungsgenuss vom 

Ruhegenuss zu berechnen ist und das Eigeneinkommen des überle

benden Ehegatten Berücksichtigung findet (TZ 1 7), 

Bund 2013/1 
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